
Mit Bürgschaftshilfen und Garantien unter-
stützt das Land Nordrhein-Westfalen die

Wirtschaft, die freien Berufe sowie die Land- und
Forstwirtschaft. Erfolg versprechende Geschäfts-
ideen und wirtschaftliche Vorhaben werden ge-
rade dann durch das Land begleitet, wenn die
banküblichen Sicherheiten und das Eigenkapi-
tal für die Verwirklichung fehlen.

Natürlich braucht auch das Land verlässliche 
Firmendaten, Sicherheiten und Planungen –
Nordrhein-Westfalen vertraut dabei auf die Tat-
kraft, das Können und den Unternehmergeist 
seiner Bürgerinnen und Bürger, auf die Solidität ihrer Pläne und auf ihren Willen
zum Erfolg.

Durch die Gewährung von Bürgschaften hat das Land allein im Jahre 2002 Inves-
titionen im Wert von rd. 750 Millionen Euro ermöglicht. Damit konnten mehr als
17 400 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Von der gesamten Investi-
tionssumme wurden fast 500 Millionen Euro durch Kredite finanziert; das Bürg-
schaftsvolumen betrug annähernd 390 Millionen Euro. Die Mittel verteilen sich
auf über 550 Einzelkredite. Sie wurden zum größten Teil von der mittelständischen
Wirtschaft in Anspruch genommen.

Diese Broschüre informiert über die wesentlichen Voraussetzungen und die Ver-
fahren der Bürgschafts- und Garantiegewährung. Ich hoffe, dass sie für alle inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürger ein hilfreicher Wegweiser ist.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Dieckmann
FINANZMINISTER DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN
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n Otto M. ist Meister des Kfz-Handwerks. Er möchte sich selbstständig machen und eine
Reparaturwerkstatt eröffnen.

n Friseurmeisterin Monika B. hat die Möglichkeit, einen gut eingeführten Salon zu über-
nehmen. Mehrere Mitarbeiter warten bereits auf ihre neue Chefin.

n Kurt H. muss mit seinem Lebensmittelgeschäft in ein neu errichtetes Ladenzentrum
umziehen. Auf seinem jetzigen Geschäftsgrundstück soll im Rahmen der Stadtsanie-
rung ein Kinderspielplatz entstehen.

n Bauunternehmer Manfred L., der in Italien eine Schule baut, muss eine Gewährleis-
tungsgarantie in Höhe von 5 Prozent des Auftragswerts stellen.

Vier Fälle aus dem Berufsalltag, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun
haben. Dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit: Alle Betroffenen müssen überlegen,

woher sie das nötige Geld für die Finanzierung nehmen.

Kfz-Mechaniker, Friseurmeisterin, der Lebensmittelhändler wie auch der Bauunterneh-
mer haben selbst zu wenig „flüssig“ – und um von der Bank Kredite in ausreichendem
Maß zu bekommen, fehlt es an Sicherheiten. Nicht wenige, die schon in dieser Situation
vielversprechende berufliche Pläne wegen des fehlenden „Kleingeldes“ begraben haben.
Das muss nicht so sein, denn: Das Land Nordrhein-Westfalen gibt Hilfestellung. Neben
der Vergabe direkter Kredite unterstützt es Existenzgründungen, Geschäftseröffnungen
in neuen Wohnansiedlungen, Betriebserweiterungen bzw. -verlagerungen, den Kauf von
Maschinen etc. durch Bürgschaften für Bankkredite und durch Garantien für Kapitalbe-
teiligungen.

Voraussetzungen für die Gewährung einer Bürgschaft, 
einer Garantie für eine Kapitalbeteiligung

Bürgschaften und Garantien für Kapitalbeteiligungen sollen die Finanzierung „volks-
wirtschaftlich erwünschter Vorhaben“ ermöglichen. Dabei kann es sich um Projek-

te gewerblicher Unternehmen und sonstiger Einrichtungen der Wirtschaft, freiberuflich
Tätiger sowie land- und forstwirtschaftlicher Betriebe handeln. Zu den volkswirtschaftlich
erwünschten Vorhaben zählen u. a.:
n Existenzgründungen
n Geschäftseröffnungen
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n Betriebserweiterungen oder -verlagerungen
n Anschaffung neuer Maschinen
n Vorrats- oder Auftragsfinanzierung.

Die Investitionen sollen in Nordrhein-Westfalen vorgenommen werden. Es können je-
doch auch Kredite für wirtschaftliche Vorhaben außerhalb Nordrhein-Westfalens verbürgt
werden. Dies ist dann möglich, wenn diese Vorhaben „im besonderen Interesse des Lan-
des Nordrhein-Westfalen“ liegen.
Bürgschaften und Garantien dürfen nur für „vertrauenswürdige“ Antragsteller übernom-
men werden. Die Vertrauenswürdigkeit verlangt insbesondere, dass der Antragsteller sei-
nen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, z. B. in steuerlicher Hinsicht. Selbstver-
ständlich muss auch zu erwarten sein, dass der Antragsteller bei normalem wirtschaftli-
chem Ablauf innerhalb der vereinbarten Frist seine Schuld zurückzahlt bzw. die garan-
tierte Beteiligung ablöst.

Wie kommt man an eine Bürgschaft oder die Garantie 
für eine Kapitalbeteiligung?

Eine Bürgschaft muss über ein Kreditinstitut (die Hausbank) beantragt werden. Die
Bank leitet den Antrag je nach Höhe des Bürgschaftsbetrages weiter:

– bei Bürgschaftsbeträgen bis zu 1 Mio EUR an die Bürgschaftsbank Nordrhein-West-
falen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft (Bürgschaftsbank, KGG),

– bei Bürgschaftsbeträgen ab 1 Mio EUR, den so genannten Landesbürgschaften, über
die „PwC Deutsche Revision AG,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ (PwC) an den Lan-
desbürgschaftsausschuss.

Eine von der Bürgschaftsbank zu übernehmende Garantie für eine Kapitalbeteiligung
wird von einer privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaft bei der Bürgschaftsbank einge-
holt. Garantie-Anträge sollten in diesem Fall 1 Mio EUR nicht überschreiten.
Bei einer vom Land zu übernehmenden Garantie, einer sog. Landesgarantie, stellen An-
tragsteller und private Kapitalbeteiligungsgesellschaft gemeinsam den Garantieantrag,
der über die PwC an den Landesgarantieausschuss weitergeleitet wird. Anträge auf Lan-
desgarantien sollten ebenfalls rd. 1 Mio EUR nicht überschreiten.

Verfahren der Bürgschaftsgewährung, 
der Kapitalbeteiligungsgarantie

Über Anträge auf Bürgschaften oder Kapitalbeteiligungsgarantien, die bei der Bürg-
schaftsbank gestellt werden, entscheidet – mit Zustimmung des Finanzministeriums –
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der Bürgschaftsausschuss der Bürgschaftsbank. Zuvor werden die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Antragstellers und die Erfolgsaussichten des geplanten Projektes geprüft.
Bei der Annahme von Anträgen holt die Bürgschaftsbank Rückbürgschaften bzw. Rück-
garantien ein, deren Risiko vom Land NRW und vom Bund getragen wird.
Die Entscheidung über Landesbürgschaften (Bürgschaften über 1 Mio EUR) trifft das Fi-
nanzministerium. Die wirtschaftliche Prüfung entsprechender Anträge erfolgt durch die
PwC; sie gibt die geprüften Anträge weiter an den Landesbürgschaftsausschuss, der über
sie berät und der sie mit einer Empfehlung auf Annahme oder Ablehnung an das Finanzmi-
nisterium weiterleitet. Der Antragsteller und seine Bank haben das Recht, bei der Bera-
tung ihres Antrags durch den Landesbürgschaftsausschuss angehört zu werden. 
Ähnlich ist das Entscheidungsverfahren über Landesgarantien ausgestaltet. Hier berät der
Landesgarantieausschuss über den Antrag und beschließt eine Empfehlung an das Fi-
nanzministerium, das die abschließende Entscheidung trifft. 
Wie im Beratungsverfahren für Landesbürgschaften haben Beteiligungsnehmer und Ka-
pitalbeteiligungsgesellschaft (gemeinsame Antragsteller) ein Anhörungsrecht im Landes-
garantieausschuss.

Weitere Auskünfte über Bürgschaften und 
Kapitalbeteiligungsgarantien

Auf den folgenden Seiten werden die Konditionen für die Gewährung von Bürgschaften
und Kapitalbeteiligungsgarantien genauer dargestellt. Die rechtlichen Grundlagen

sind im Anhang abgedruckt. Wer darüber hinaus weitere Auskünfte benötigt, kann sich
wenden an

n alle Kreditinstitute
n die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf, Telefon: (02 11) 9 81- 0
n die Industrie- und Handelskammern
n die Handwerkskammern
n die Landwirtschaftskammern
n die Industrieverbände
n die Einzelhandelsverbände
n die Hotel- und Gaststättenverbände
n die Landesverbände Gartenbau
n die Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft –

Hellersbergstraße 18, 41460 Neuss, Telefon: (0 21 31) 51 07- 0
sowie
n die Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-

Westfalen mbH, Hellersbergstraße 18, 41460 Neuss, Telefon: (0 21 31) 51 07- 0.
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Die Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft – über-
nimmt in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften zur Förderung mittelständischer Un-

ternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Angehöriger freier Berufe. Sie ist eine
Selbsthilfeeinrichtung der gewerblichen Wirtschaft, trägt aber das Risiko ihrer Bürgschaften
nicht allein: Land und Bund übernehmen ihr gegenüber so genannte Rückbürgschaften
und decken damit 65 Prozent des Risikos ab.

Wer kann Bürgschaften der Bürgschaftsbank beantragen?

Antragsberechtigt sind:

1. kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Betrie-
be des Gartenbaus, der Baumschulen und der Landschaftsgärtnereien sowie Angehö-
rige freier Berufe;

2. Personen, die mit Hilfe des zu verbürgenden Kredits ein Unternehmen der vorgenannten
Art gründen oder sich in leitender Funktion tätig an einem derartigen Unternehmen
beteiligen wollen;

3. mittelständische Einkaufs-, Fertigungs- oder Liefergenossenschaften oder andere Zu-
sammenschlüsse in der Form juristischer Personen, sofern sie gleiche oder ähnliche
Geschäftszwecke wie die genannten Genossenschaften verfolgen und ausschließlich
den Mitgliedern dienen;

4. Bauträger, sonstige Bauherren und Erwerber, wenn und soweit die zu erstellenden ge-
werblichen Räume für den begünstigten Personenkreis bestimmt sind.

Wichtig zu wissen

n Das „Kleingedruckte“ komplett zu Bürgschaften der Bürgschaftsbank finden Sie von
Seite 18 bis 27.

n Der Höchstbetrag der Bürgschaften für einen Kreditnehmer beträgt 1 Mio EUR.
n Die Laufzeit der Bürgschaft darf 15 Jahre nicht überschreiten; bei baulichen Maß-

nahmen kann sie bis zu 23 Jahren betragen.
n Die Bürgschaft der Bürgschaftsbank darf 80 Prozent des Kreditbetrages nicht über-

schreiten.

DAS LAND BÜRGT8
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n Die Kosten der Bürgschaft sind von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller zu tra-
gen. Das einmalige Antragsentgelt (bei Genehmigung einer Ausfallbürgschaft) beläuft
sich auf 1,5 Prozent der genehmigten Bürgschaft – mindestens jedoch 400 EUR. Für
jedes Kalenderjahr sind 0,8 Prozent des verbliebenen Kreditbetrags zu entrichten.

n Bürgschaften werden nur gegenüber Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen
übernommen.

n Kredite zur Sanierung eines Unternehmens können nicht verbürgt werden.

Bürgschaftsbank

gibt Bürg-
schaft bis
80 % des

Kreditbetrages

beantragt
Rück-

bürgschaft

Bund und Land
sichern 65 % des Risikos der Bürgschaftsbank

durch Rückbürgschaft

Antragsteller

Hausbank
(Kreditgeber)

gewährt
Gesamtkredit

verwirklicht
Geschäfts-
ziel

stellt
Kredit-
antrag

Zusage der
Rück-

bürgschaft

leitet
Bürgschafts-

antrag
weiter

ggf. Antrag auf
Gewährung zinsgünstiger
Mittel beim Bund
(z. B. ERP-Kredite)
oder beim Land
(z. B. KMU-Kredite)

Stellung-
nahme – z.B.
der zuständigen
Kammer

erhält

erbittet

Antrags- und Bewilligungsverfahren 
für Bürgschaften der Bürgschaftsbank
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Landesbürgschaften werden übernommen für „volkswirtschaftlich förderungswürdige
Vorhaben, die in Nordrhein-Westfalen oder aus sonstigen Gründen im besonderen

Interesse des Landes durchgeführt werden“. Über die Gewährung einer Landesbürgschaft
entscheidet das Finanzministerium.

Am Bürgschaftsverfahren wirkt eine vom Finanzministerium beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit (PwC Deutsche Revision AG,Wirtschaftsprüfungsgesellschaft);
sie nimmt z. B. Anträge von Kreditinstituten (Kreditgeber) entgegen, bearbeitet und be-
gutachtet sie, bereitet Bürgschaftsübernahmen vor und übernimmt die Verwaltung und
die Abwicklung von Landesbürgschaften.

Die von der PwC vorbereiteten Anträge werden vom Bürgschaftsausschuss des Landes
Nordrhein-Westfalen (Landesbürgschaftsausschuss) beraten. Ihm gehören Vertreter von
Ministerien, Kreditinstituten und berufsständischen Organisationen an. Antragsteller und
Kreditgeber haben das Recht gehört zu werden, wenn über ihren Antrag beraten wird.
Nach der Beratung gibt der Landesbürgschaftsausschuss gegenüber dem Finanzministe-
rium eine Empfehlung ab.

Für welche Zwecke kann eine Landesbürgschaft beantragt
werden?

Landesbürgschaften können für folgende Maßnahmen beantragt werden:
n Neuinvestitionen
n Nachfinanzierung von Investitionen
n Beschaffung von Betriebsmitteln
n Konsolidierung
n Sanierung.

Wer kann eine Landesbürgschaft beantragen?

Antragsberechtigt sind:
1. gewerbliche Unternehmen (außer Eigenbetriebe von Gebietskörperschaften) sowie sons-

tige Einrichtungen der Wirtschaft;

DAS LAND BÜRGT10
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2. freiberuflich Tätige;
3. Personen mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 Einkom-

mensteuergesetz;
4. Personen, die sich mit Hilfe des zu verbürgenden Kredits in leitender Funktion tätig

an einem Unternehmen beteiligen wollen.

PwC Deutsche
Revision AG

geprüfter
Antrag

Landesbürgschaftsausschuss

Antragsteller

Hausbank, sonstiges Kreditinstitut
(Kreditgeber)

gewährt
Gesamtkredit

verwirklicht
Geschäfts-
ziel

stellt
Kredit-
antrag

Empfehlung

leitet
Bürgschafts-

antrag
weiter

Stellung-
nahme von
– Fachministerium
– IHK/HK oder LK
– DGB und

DAG

erhält

erbittet Finanzministerium
des Landes
Nordrhein-Westfalen

gibt
Landesbürgschaft

Verwaltung,
Abwicklung

Antrags- und Bewilligungsverfahren 
für Landesbürgschaften

B rgschaften G4  19.11.2003 11:41 Uhr  Seite 11



12

Wichtig zu wissen

n Das „Kleingedruckte“ komplett zur Kreditabsicherung durch Landesbürgschaften fin-
den Sie von Seite 28 bis 42.

n Landesbürgschaften sollten erst ab einer Höhe von 1 Mio EUR beantragt werden.

n Die Höhe der Landesbürgschaft wird vom Finanzministerium für den Einzelfall fest-
gesetzt; sie darf 80 Prozent des Kreditbetrages nicht übersteigen.

n Die Kosten der Landesbürgschaft sind von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller
zu tragen. Das einmalige Antragsentgelt beläuft sich auf 0,5 Prozent der beantragten
Landesbürgschaft – mindestens jedoch 250 EUR und höchstens 25 000 EUR. Für je-
des Kalenderjahr sind 0,5 Prozent des verbliebenen Bürgschaftsbetrags zu entrichten.

n Landesbürgschaften werden gegenüber Kreditinstituten oder anderen Kapitalsam-
melstellen (Kreditgeber) mit Sitz im Gebiet der Europäischen Union übernommen;
bei Bürgschaften gegenüber einem ausländischen Kreditgeber kann die Sicherstellung
der bankmäßigen Betreuung gegenüber dem Land durch Einschaltung einer inländi-
schen Treuhänderbank als Erfüllungsgehilfe des Kreditgebers erfolgen.

n Die Maßnahmen, für die der Kredit und die Landesbürgschaft beantragt werden, sol-
len in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden; für Maßnahmen im Ausland kön-
nen Landesbürgschaften dann übernommen werden, wenn sie „im besonderen Interesse
des Landes“ liegen.

DAS LAND BÜRGT
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Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Gartenbaus in
Nordrhein-Westfalen, die zur Verstärkung des Eigenkapitals auf der Suche sind nach

Kapitalbeteiligungen, können ebenfalls Hilfe erhalten durch die Bürgschaftsbank Nord-
rhein-Westfalen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft. Als Selbsthilfeeinrichtung der ge-
werblichen Wirtschaft garantiert sie unter bestimmten Voraussetzungen Beteiligungen pri-
vater Kapitalbeteiligungsgesellschaften (KBG) an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Interessenten können sich zunächst wenden an die mit Hilfe und Unterstützung des Lan-
des gegründete Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die mittelständische Wirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen mbH, Hellersbergstraße 18, 41460 Neuss, Telefon: (0 21 31) 51 07- 0.
Sie leitet Garantie-Anträge an die Bürgschaftsbank weiter und stellt Kapital in der Regel
in Form stiller Beteiligungen zur Verfügung.
Das Risiko der Bürgschaftsbank für eine Beteiligungsgarantie wird zu einem Teil aufge-
fangen durch Rückgarantien des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen.

Für welche Zwecke kann eine Beteiligungsgarantie beantragt
werden?

Zweck der Beteiligungsgarantie ist die Schaffung oder Sicherung nachhaltig wettbe-
werbsfähiger selbstständiger Existenzen. Die Förderung durch die Bürgschaftsbank dient
vornehmlich der Finanzierung von
n Kooperationen
n Innovationsprojekten (auch der Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte)
n Umstellungen bei Strukturwandel
n Erweiterung, grundlegende Rationalisierung oder Umstellung von Betrieben
n Existenzgründung.

Beteiligungen, die zur Sanierung der Finanzverhältnisse dienen, werden von der Bürg-
schaftsbank nicht garantiert.

Wer kann eine Beteiligungsgarantie beantragen?

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und
des Gartenbaus in Nordrhein-Westfalen, die ihre Eigenkapitalbasis erweitern oder ihre
Finanzverhältnisse konsolidieren müssen, um eines der o. g. Geschäftsziele verwirkli-
chen zu können.

DAS LAND BÜRGT 13
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Wichtig zu wissen

n Das „Kleingedruckte“ zu Kapitalbeteiligungsgarantien durch die Bürgschaftsbank fin-
den Sie von Seite 43 bis 50.

n Die garantierte Beteiligung soll nicht höher sein als das vorhandene Eigenkapital und
den Betrag von 1 Mio EUR nicht überschreiten.

n Die Höhe der Beteiligungsgarantie beträgt bis zu 70 Prozent der Beteiligungssumme.
n Die Laufzeit soll 10 Jahre nicht überschreiten.
n Die Rückzahlung des Beteiligungsbetrags erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Zeit

zum Nennwert zuzüglich ausstehender Beteiligungsentgelte.
n Beteiligungen werden von der Bürgschaftsbank gegenüber der Kapitalbeteiligungs-

gesellschaft garantiert. 
n Die Kosten der Beteiligungsgarantien sind vom Beteiligungsgeber zu zahlen, aber vom

Beteiligungsnehmer zu tragen. Als einmaliges Antragsentgelt fallen mindestens 1,5
Prozent des Garantiebetrages oder 400 EUR an. Während der Laufzeit der Garantie
sind je Kalenderjahr bis zu 2 Prozent des Beteiligungsbetrages zu entrichten.

DAS LAND BÜRGT14
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weiter

Antrags- und Bewilligungsverfahren 
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Landesgarantien werden übernommen für Beteiligungen privater Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zur Förderung

„volkswirtschaftlich sinnvoller Vorhaben, die in Nordrhein-Westfalen oder aus sonstigen
Gründen im Interesse des Landes durchgeführt werden“. Über die Gewährung einer Lan-
desgarantie entscheidet das Finanzministerium.

Das Garantieverfahren entspricht weitgehend dem Verfahren bei Landesbürgschaften:

Die PwC nimmt den gemeinsamen Antrag von Beteiligungsnehmer und Kapitalbeteili-
gungsgesellschaft entgegen, bearbeitet und begutachtet ihn, bereitet Garantiezusagen vor
und übernimmt die Verwaltung und Abwicklung der Landesgarantie.

Die von der PwC vorbereiteten Anträge werden vom Garantieausschuss des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Landesgarantieausschuss) beraten. Ihm gehören Vertreter von Minis-
terien, Kreditinstituten und berufsständischen Organisationen an. Beteiligungsnehmer
und Kapitalbeteiligungsgesellschaft haben das Recht gehört zu werden, wenn über ihren
Antrag beraten wird. Nach der Beratung gibt der Landesgarantieausschuss gegenüber
dem Finanzministerium eine Empfehlung ab.

Für welche Zwecke kann eine Landesgarantie beantragt werden?

Landesgarantien können für folgende Maßnahmen beantragt werden:

n Entwicklung, Optimierung und Anpassung innovativer Vorhaben und die spätere Um-
setzung in die Produktion im Rahmen der Technologiekriterien des Landes (TPW)

n Durchführung innovativer Vorhaben zur Markteinführung technologisch neuer Pro-
dukte und Verfahren

n Gründung einer ersten rechtlich selbstständigen Existenz oder deren Festigung während
der ersten fünf Jahre nach der Gründung

n Konsolidierung oder strukturelle Umstellung.

Wer kann eine Landesgarantie beantragen?

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (Beteiligungsnehmer) und Ka-
pitalbeteiligungsgesellschaft gemeinsam.
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Wichtig zu wissen

n Das „Kleingedruckte“ komplett zu Landesgarantien finden Sie von Seite 51 bis 62.

n Die garantierte Beteiligung soll i. d. R. einen Betrag von rd. 1 Mio EUR nicht über-
schreiten.

n Die Höhe der Landesgarantie beträgt i. d. R. 70 Prozent der Beteiligungssumme; un-
ter besonderen Voraussetzungen können bis zu 90 Prozent der Beteiligungssumme ga-
rantiert werden.

n Die Laufzeit bei stillen Beteiligungen soll 10 Jahre nicht übersteigen; bei offenen Be-
teiligungen ist die Laufzeit auf 10 Jahre begrenzt.

n Die Rückzahlung des Beteiligungsbetrags erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Zeit
zum Nennwert zuzüglich ausstehender Beteiligungsentgelte.

n Beteiligungen werden vom Land gegenüber der Kapitalbeteiligungsgesellschaft ga-
rantiert.

n Die Kosten der Landesgarantie sind von den Antragstellern zu entrichten. Das einma-
lige Antragsentgelt beläuft sich auf 1 Prozent des beantragten Garantiebetrags – mindes-
tens jedoch rd. 250 EUR und höchstens rd. 25 000 EUR. Für jedes Kalenderjahr sind
0,5 Prozent des (verbliebenen) Garantiebetrags zu entrichten.
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AntragPwC Deutsche
Revision AG

Verwaltung,
Abwicklung

Landesgarantieausschuss

Antragsteller
(KMU)

Kapitalbeteiligungsgesellschaft
– KBG –

beteiligt sich,
begleitet,

berät

verwirklicht
Geschäfts-
ziel

Empfehlung

stellen
gemeinsam

Antrag

Wirtschafts-
ministerium

begutachteter
und geprüfter

Antrag

gibt
Landesgarantie

Stellungnahme

Finanzministerium
des Landes
Nordrhein-Westfalen

Antrags- und Bewilligungsverfahren 
für Landesgarantien
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Fassung vom 1. Januar 2003

Richtlinien für die Übernahme 
von Bürgschaften 

1 Allgemeines 
1.1 Die Bürgschaftsbank übernimmt nach

Maßgabe dieser Richtlinien zur Förde-
rung mittelständischer Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft sowie An-
gehöriger freier Berufe in Nordrhein-
Westfalen und von Betrieben des Gar-
tenbaus in Rheinland-Pfalz Bürgschaf-
ten zur Besicherung von Krediten und
Avalen, sofern und soweit diese nach
den jeweils gültigen Regeln der Euro-
päischen Union für staatliche Beihilfen
(KMU- bzw. de-minimis-Regelungen)
gewährt werden können. 

1.2 Die Bürgschaftsbank nimmt zur antei-
ligen Sicherung der Bürgschaften Rück-
bürgschaften der Bundesrepublik
Deutschland und des Landes Nordrhein-
Westfalen bzw. des Landes Rheinland-
Pfalz in Anspruch. Deshalb sind die
Bürgschaften Subventionen nach Bun-
des- bzw. Landesrecht. 

1.3 Ein Anspruch auf Übernahme einer
Bürgschaft besteht nicht. 

2 Bürgschaftsvoraussetzungen 
2.1 Bürgschaften werden in der Regel nur

übernommen, wenn sonstige Sicherhei-
ten nicht oder nicht im erforderlichen
Umfang zur Verfügung stehen. 

2.2 Kredite, die bereits vor Beantragung der
Bürgschaft gewährt worden sind, kön-
nen nachträglich nicht verbürgt werden.
Dasselbe gilt für Kredite zur Ablösung
solcher Kredite, es sei denn, dass mit
den zu verbürgenden Krediten Vorha-
ben, deren erster Bilanzausweis nicht
länger als drei Jahre zurückliegt, be-
triebsgerecht finanziert werden sollen. 

2.3 Kredite zur Sanierung eines Unterneh-
mens können nicht verbürgt werden. 

3 Antragsteller 
Antragsberechtigt sind 

3.1 in Nordrhein-Westfalen:
3.1.1 kleine und mittlere Unternehmen der ge-

werblichen Wirtschaft einschließlich
Betriebe des Gartenbaus,der Baumschu-
len und der Landschaftsgärtnereien; 

3.1.2 Personen, die mit Hilfe des zu verbür-
genden Kredits ein Unternehmen der
vorgenannten Art gründen oder sich in
leitender Funktion tätig an einem der-
artigen Unternehmen beteiligen wollen; 

3.1.3 mittelständische Einkaufs-, Fertigungs-
oder Liefergenossenschaften oder ande-
re Zusammenschlüsse in der Form juris-
tischer Personen, sofern sie gleiche oder
ähnliche Geschäftszwecke wie die ge-
nannten Genossenschaften verfolgen und
ausschließlich den Mitgliedern dienen;  

3.1.4 Angehörige freier Berufe; 
3.1.5 Bauträger, sonstige Bauherren und Er-

werber, wenn und soweit die zu erstel-
lenden gewerblichen Räume für den

Anhang
Vorschriften für Bürgschaften der Bürgschaftsbank
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begünstigten Personenkreis bestimmt
sind; 

3.2 in Rheinland-Pfalz:
3.2.1 Betriebe des Gartenbaus einschließlich

der Baumschulen und der Landschafts-
gärtnereien; 

3.2.2 Personen,die mit Hilfe des zu verbürgen-
den Kredits ein Unternehmen der vor-
genannten Art gründen oder sich in lei-
tender Funktion tätig an einem derarti-
gen Unternehmen beteiligen wollen. 

3.3 Der Antragsteller muss sachlich und per-
sönlich kreditwürdig sein. 

4 Kreditgeber 
Bürgschaften werden nur gegenüber
Kreditinstituten und Versicherungsun-
ternehmen übernommen. 

5 Art und Umfang der Bürgschaft 
5.1 Bürgschaften werden grundsätzlich als

modifizierte Ausfallbürgschaften und
Höchstbetragsbürgschaften übernom-
men. 

5.2 Das Kreditrisiko wird vom Kreditge-
ber und der Bürgschaftsbank gemein-
schaftlich getragen. Die Bürgschaft darf
80 % des Kreditbetrags nicht überstei-
gen. 

5.3 Der Höchstbetrag der Bürgschaften für
einen Kreditnehmer beträgt 1 Mio EUR.
Bürgschaftsverpflichtungen, die den
Betrag von 750 000 EUR überschreiten,
können ausschließlich nach den jeweils
gültigen Regeln der de-minimis-Verord-
nung gewährt werden. 

6 Laufzeit der Bürgschaften 
6.1 Die Laufzeit der Ausfallbürgschaft darf,

unabhängig von einer gegebenenfalls
längeren Kreditlaufzeit, 15 Jahre, be-

ginnend mit dem 1. Januar, der auf den
Tag der Aushändigung der Bürgschafts-
urkunde folgt, nicht überschreiten. Bei
Krediten, die der Finanzierung bauli-
cher Maßnahmen für betriebliche
Zwecke dienen, kann die Laufzeit bis
zu 23 Jahre betragen. 
Bei Programmkrediten der öffentlichen
Hand mit längeren Laufzeiten kann hier-
von abgewichen werden. 

6.2 Für Kontokorrentkredite und Avalrah-
men können Bürgschaften gewährt wer-
den, wenn die Rückführung des Obli-
gos der Bürgschaftsbank im Wege ei-
ner regelmäßigen Verringerung verein-
bart wird. Vor Beginn der Verringerung
können bis zu 4 Freijahre vereinbart wer-
den. Mit Zustimmung der Bürgschafts-
bank können nach Ablauf der 4 Jahre
weitere 4 tilgungsfreie Jahre zugestan-
den werden.

7 Sicherheiten 
7.1 Der Antragsteller hat alle zumutbaren

Sicherheiten anzubieten. Dazu gehört
grundsätzlich die selbstschuldnerische
Bürgschaft oder die Mithaft des Ehe-
gatten. 

7.2 Personen, die kraft ihrer Stellung als Ge-
sellschafter wesentlichen Einfluss auf
das antragstellende Unternehmen aus-
üben können, sollen grundsätzlich ganz
oder teilweise für den zu verbürgenden
Kredit mithaften. 

7.3 Die Sicherheiten sind grundsätzlich dem
Kreditgeber zu stellen. 

8 Verfahren 
8.1 Anträge auf Übernahme einer Bürg-

schaft sind vom Antragsteller auf dem
hierfür vorgesehenen Vordruck bei ei-
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nem Kreditgeber seiner Wahl (Haus-
bank) zu stellen. 

8.1.1 Die Hausbank leitet den Bürgschafts-
antrag mit den erforderlichen Angaben
und Unterlagen, ihrer Bereitschaftser-
klärung zur Kreditgewährung und ei-
ner Beurteilung des Antragstellers und
seines Antrags an die Bürgschaftsbank
weiter. 

8.1.2 Die Bürgschaftsbank fordert Stellung-
nahmen der zuständigen Kammern an.
In geeigneten Fällen kann die Hausbank
eine Zweitschrift des Antrags direkt an
die Kammer mit der Bitte um Stellung-
nahme gegenüber der Bürgschaftsbank
übersenden. 

8.1.3 Die Bürgschaftsbank ist berechtigt, eine
zusätzliche Stellungnahme des zustän-
digen Wirtschaftsverbands oder ande-
rer Stellen einzuholen. 

8.1.4 Die Entscheidung über den Bürgschafts-
antrag wird der Hausbank mitgeteilt, die
im Falle der Übernahme der Bürgschaft
auch die schriftliche Bürgschaftszusa-
ge (Bürgschaftsurkunde) erhält. Zum
wesentlichen Inhalt der Bürgschaftsur-
kunde gehören die Allgemeinen Be-
dingungen für den Bürgschaftsvertrag
(Anlage 1). 

8.1.5 Die Hausbank und der Kreditnehmer ha-
ben der Bürgschaftsbank vor Aushän-
digung der Bürgschaftsurkunde eintre-
tende/bekanntwerdende wesentliche
Verschlechterungen der wirtschaftli-
chen Verhältnisse, wie sie sich aus den
Antragsunterlagen ergeben, unverzüg-
lich mitzuteilen. Die Bürgschaftsbank
ist in einem solchen Fall berechtigt, von
ihrer Bürgschaftszusage zurückzutreten. 

8.1.6 Für einen verbürgten Kredit ist ein
schriftlicher Kreditvertrag abzuschlie-

ßen. Dies gilt auch für Vorfinanzierungs-
kredite. Die Formulierung des Kredit-
vertrags bleibt dem Kreditgeber über-
lassen, der die Verantwortung für Ord-
nungsmäßigkeit, Richtigkeit und Voll-
ständigkeit des Vertrags trägt. Der Kre-
ditgeber ist aber verpflichtet, die All-
gemeinen Bedingungen für den Kre-
ditvertrag (Anlage 2) durch Einzelre-
gelung oder durch Verweisungsbe-
stimmung zum wesentlichen Inhalt des
Kreditvertrags zu erklären. Sofern die-
se Bedingungen die Sicherheitenbe-
stellung berühren, sind sie auch in den
Sicherungsverträgen zu berücksichti-
gen. 

8.2 Anträge auf Übernahme einer Bürg-
schaft können vom Antragsteller in den
von der Bürgschaftsbank bestimmten
Fällen auf dem hierfür vorgesehenen
Vordruck direkt bei der Bürgschaftsbank
gestellt werden. 

8.2.1 Die Bürgschaftsbank ist berechtigt und
ermächtigt, Stellungnahmen der zu-
ständigen Kammern,Wirtschaftsverbän-
de oder anderer Stellen zu dem Antrag
einzuholen. 

8.2.2 Der Kreditnehmer erhält nach Genehmi-
gung durch die Bürgschaftsbank ein
Zusageschreiben, das er dem finanzie-
renden Kreditinstitut (Hausbank) vor-
legt. Die schriftliche Mitteilung der
Hausbank, dass sie die Finanzierung
durchführt, ist gegenüber der Bürg-
schaftsbank innerhalb von zwei Mona-
ten (gerechnet ab dem Datum des Zu-
sageschreibens) abzugeben. 

8.2.3 Sollte die Hausbank Kenntnis davon er-
langen, dass die Angaben des Antrag-
stellers (subventionserhebliche Tatsa-
chen) gegenüber der Bürgschaftsbank
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nicht zutreffend sind, so wird sie dies
der Bürgschaftsbank mitteilen. 

8.2.4 Die Ausfallbürgschaft wird erst mit Aus-
händigung der schriftlichen Bürgschafts-
zusage (Bürgschaftsurkunde) wirksam.
Zum wesentlichen Inhalt der Bürg-
schaftsurkunde gehören die Allgemei-
nen Bedingungen für den Bürgschafts-
vertrag (Anlage 1). Im Übrigen gelten
die Ziffern 8.1.5 und 8.1.6. 

9 Kosten 
9.1 Für die Übernahme einer Bürgschaft

werden nach Maßgabe nachstehender
Bestimmungen einmalige und laufen-
de Entgelte erhoben, die vom Kredit-
geber als Primärschuldner zu zahlen und
vom Kreditnehmer zu tragen sind. 

9.2 Bei Genehmigung einer Ausfallbürg-
schaft (Abschluss des internen Entschei-
dungsverfahrens) ist ein einmaliges Ent-
gelt von 1,5 % des genehmigten Bürg-
schaftsbetrages, mindestens 400 EUR
an die Bürgschaftsbank zu zahlen. Wird
der Bürgschaftsantrag zurückgezogen,
bevor die Bürgschaftsbank über ihn ent-
schieden hat, kann eine angemessene
Bearbeitungsgebühr, höchstens das in
Satz 1 geregelte Entgelt, erhoben werden.

9.3 Während der Laufzeit der Bürgschaft
sind für jedes angefangene Kalender-
jahr 0,8 % des Kreditbetrags bzw. des
am 31.12. des Vorjahres verbliebenen
Kreditbetrags zu entrichten. Das erste
laufende Entgelt (Bürgschaftsprovision)
ist bei der Aushändigung der Bürg-
schaftsurkunde fällig; die Bürgschafts-
provision wird letztmalig für das Kalen-
derjahr erhoben, in dem die Bürgschafts-
urkunde als erledigt zurückgegeben
wird. Bei vorzeitiger Entlassung der

Bürgschaftsbank aus der Bürgschafts-
verpflichtung erfolgt grundsätzlich kei-
ne Rückvergütung entrichteter Bürg-
schaftsprovision. 

9.4 Die Bürgschaftsbank behält sich vor, bei
Änderungen der Bürgschaftsvereinba-
rungen und in Fällen mit besonderem
Bearbeitungsaufwand eine angemesse-
ne Bearbeitungsgebühr bis zur unter der
Ziffer 9.2 geregelten Höhe zu erheben. 

9.5 Zu den Kosten gemäß Ziffern 9.2 bis
9.4 wird die gesetzliche Mehrwertsteuer
berechnet. 

9.6 Die Beträge werden im Lastschriftver-
fahren eingezogen. 

Allgemeine Bedingungen 
für den Bürgschaftsvertrag 

Anlage 1  der Richtlinien

Für das Kreditverhältnis zwischen dem Kre-
ditgeber und der Bürgschaftsbank gelten die
nachstehenden Allgemeinen Bedingungen, so-
weit im Einzelfall keine abweichenden Ver-
einbarungen getroffen worden sind:

1 Umfang der Bürgschaft 
1.1 Bis zum Höchstbetrag werden verbürgt 
1.1.1 die Hauptforderung; 
1.1.2 die Zinsen bzw. Avalprovisionen grund-

sätzlich bis zu der im Einzelfall festge-
legten Höhe; ab Eintritt des Verzugs die
Zinsen, der gegenüber dem Kreditneh-
mer als Schadensersatzanspruch geltend
gemacht werden können, für einen an-
gemessenen Abrechnungszeitraum (vgl.
Ziffer 5.3), höchstens jedoch für 18 Mo-

DAS LAND BÜRGT 21

B rgschaften G4  19.11.2003 11:41 Uhr  Seite 21



nate ab Kreditkündigung. Die Höhe des
Schadensersatzanspruches ist auf den
Basiszinssatz zzgl. 3 % begrenzt, es sei
denn, im Einzelfall wird ein höherer
Schadensersatzanspruch nachgewiesen.
In keinem Fall darf jedoch der vertrag-
lich vereinbarte und von der Bürgschafts-
bank gebilligte Regelzinssatz überschrit-
ten werden; 

1.1.3 die Kosten der Kündigung und der
zweckentsprechenden Rechtsverfol-
gung. Zu den verbürgten Kosten gehören
nicht das Entgelt für die Bürgschaft der
Bürgschaftsbank und die eigenen Auf-
wendungen des Kreditgebers. 

1.2 Sonstige Verzugsschäden, Zinseszin-
sen, Zuschläge jeder Art, Mahngebüh-
ren und alle etwaigen sonstigen Ne-
benforderungen sind nicht verbürgt 
und dürfen auch nicht mittelbar in 
eine Ausfallabrechnung einbezogen
werden. 

2 Sicherheiten 
Die für den von der Bürgschaftsbank
verbürgten Kredit zu bestellenden Si-
cherheiten dienen zur Sicherung des Ge-
samtkredits. Eine gesonderte Absiche-
rung des Haftungsanteils des Kreditge-
bers ist nicht zulässig. Etwaige Sicher-
heiten, die dem Kreditgeber für ande-
re, nicht von der Bürgschaftsbank ver-
bürgte Kredite bestellt worden sind,
haften nachrangig für den verbürgten
Kredit. 

3 Verpflichtungen des Kreditgebers 
3.1 Der Kreditgeber hat bei der Antragstel-

lung und der Beurteilung des Kredit-
nehmers und seines Antrags sowie bei
der Einräumung, Verwaltung, Überwa-

chung und Abwicklung des verbürgten
Kredits und der hierfür bestellten Sicher-
heiten die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns anzuwenden. 

3.2 Der Kreditgeber ist verpflichtet, der
Bürgschaftsbank das Datum des Kre-
ditvertrags/der Kreditzusage unverzüg-
lich mitzuteilen. Die Bürgschaftszusa-
ge wird unwirksam, wenn nicht inner-
halb von 10 Monaten nach Aushändi-
gung der Bürgschaftsurkunde (Datum
der Urkunde) ein schriftlicher Kredit-
vertrag abgeschlossen und das Vertrags-
datum der Bürgschaftsbank mitgeteilt
worden ist, es sei denn, die Bürgschafts-
bank verlängert auf vorher gestellten An-
trag die Frist. 

3.3 Der Kreditgeber ist verpflichtet, den ver-
bürgten Kredit und die hierfür bestell-
ten Sicherheiten gesondert von seinem
übrigen Geschäft mit dem Kreditneh-
mer zu verwalten; er hat insbesondere
für den verbürgten Kredit ein gesonder-
tes Konto zu führen. Dies gilt nicht für
Überziehungen von ungekündigten Kon-
tokorrent- und/oder Avalkrediten. Die-
se laufen jedoch im unverbürgten Obli-
go des Kreditgebers und sind nicht durch
die für den verbürgten Kredit gestell-
ten Sicherheiten besichert. 

3.4 Der Kreditgeber ist verpflichtet, die
zweckgebundene Verwendung der Kre-
ditmittel und die Einhaltung der im Zu-
sammenhang mit der Übernahme der
Bürgschaft getroffenen Vereinbarungen
zu überwachen. 

3.5 Der Kreditgeber hat Ereignisse, die we-
sentliche Rückwirkungen auf das Ver-
tragsverhältnis haben oder haben kön-
nen, der Bürgschaftsbank unverzüglich
anzuzeigen, insbesondere,
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3.5.1 wenn sich – auch vor Aushändigung der
Bürgschaftsurkunde – die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Kreditnehmers
wesentlich verschlechtern,

3.5.2 wenn der Kreditnehmer mit der Zah-
lung der vereinbarten Zins- oder Til-
gungsleistungen auf den verbürgten
Kredit länger als zwei Monate in Ver-
zug gerät,

3.5.3 wenn der Kreditgeber feststellt, dass son-
stige Kreditbedingungen vom Kredit-
nehmer verletzt worden sind,

3.5.4 wenn sich nachträglich die Angaben
des Kreditnehmers über seine Vermö-
gens- und Einkommensverhältnisse als
unrichtig oder unvollständig erweisen,

3.5.5 wenn die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Kredit-
nehmers beantragt wird,

3.5.6 wenn sonstige Umstände eintreten,
durch die bei verständiger Würdigung
die Rückzahlung des verbürgten Kre-
dits gefährdet wird. 

3.6 Der Kreditgeber ist verpflichtet, sein ver-
tragliches Kündigungsrecht auf Verlan-
gen der Bürgschaftsbank auszuüben. 

3.7 Stundungen der vereinbarten Zins- oder
Tilgungszahlungen, die einen Zeitraum
von sechs Monaten überschreiten, so-
wie die Bürgschaftsbank belastende Än-
derungen der Kreditvereinbarungen be-
dürfen der Zustimmung der Bürgschafts-
bank. 

3.8 Die Abtretung oder Verpfändung der ver-
bürgten Kreditforderung bedarf der Zu-
stimmung der Bürgschaftsbank. Erfolgt
die Abtretung oder Verpfändung ohne
die erforderliche Zustimmung, erlischt
die Bürgschaft. Die Zustimmung gilt für
die Abtretung an refinanzierende Zen-
tralinstitute als erteilt. 

3.9 Der Kreditgeber ist verpflichtet, Zah-
lungseingänge auf den verbürgten Kre-
dit entsprechend den Haftungsanteilen
quotal auf den verbürgten und den nicht
verbürgten Kreditteil zu verrechnen.
Zins- und Tilgungsleistungen und für
Kontokorrentkredite und Avalrahmen
mit der Bürgschaftsbank vereinbarte
Obligoverringerungen gelten im Verhält-
nis zur Bürgschaftsbank als erbracht,
wenn 
– diese einem beim Kreditgeber geführ-
ten, nicht verbürgten Konto belastet und
nicht innerhalb von 10 Werktagen stor-
niert werden,
– der Kreditgeber der Bürgschaftsbank
nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Fälligkeit den Leistungsverzug anzeigt. 

3.10 Reichen eingehende Zahlungen nicht zur
Bedienung aller fälligen Forderungen
des Kreditgebers gegen den Kreditneh-
mer aus, so sind die Beträge auf den ver-
bürgten Kredit und die übrigen Forde-
rungen des Kreditgebers im Verhältnis
ihrer jeweiligen Valutierung zu verrech-
nen. Dies gilt nicht für die Erlöse aus
Sicherheiten, sofern deren Zweckbestim-
mung der Verrechnung entgegensteht. 

3.11 Der Kreditgeber ist verpflichtet, der
Bürgschaftsbank die jährliche Kreditsal-
denmitteilung bis spätestens zum 15.1.
des folgenden Jahres unterschrieben zu-
rückzugeben. Bei nicht fristgerechter
Rückgabe gilt der von der Bürgschafts-
bank vorgegebene Saldo als anerkannt.

4 Prüfungs- und Auskunftsrechte 
4.1 Die Bürgschaftsbank, die Länder Nord-

rhein-Westfalen bzw. Rheinland-Pfalz,
der Bund und die Rechnungshöfe sind
berechtigt, beim Kreditgeber jederzeit
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eine Prüfung der den verbürgten Kre-
dit betreffenden Unterlagen vorzuneh-
men oder durch Beauftragte vornehmen
zu lassen. Die Kosten der Prüfung zahlt
der Kreditgeber, der sie dem Kredit-
nehmer belasten kann. 

4.2 Der Kreditgeber hat den zu 4.1 genann-
ten Stellen jederzeit Auskunft über die
mit der Übernahme von Bürgschaften
zusammenhängenden Fragen zu erteilen. 

4.3 Der Kreditgeber ist verpflichtet, auf
Verlangen den zu 4.1 genannten Stel-
len alle Unterlagen, die den von der
Bürgschaftsbank verbürgten Kredit be-
treffen, zu überlassen. 

5 Inanspruchnahme der Bürgschaft 
5.1 Ansprüche aus der Bürgschaft können

geltend gemacht werden, wenn die Zah-
lungsunfähigkeit des Kreditnehmers
durch Zahlungseinstellung, Eröffnung
des Insolvenzverfahrens, durch Abga-
be der Versicherung gemäß § 807 ZPO
oder auf sonstige Weise erwiesen ist und
wesentliche Eingänge aus der Verwer-
tung der Sicherheiten einschließlich
weiterer Bürgschaften oder aus der Ver-
wertung sonstigen Vermögens des Kre-
ditnehmers nicht oder nicht mehr zu er-
warten sind. 

5.2 Auch wenn die vorgenannten Voraus-
setzungen nicht vorliegen, können An-
sprüche aus der Ausfallbürgschaft gel-
tend gemacht werden, wenn ein fälli-
ger Zins-, Provisions- oder Tilgungsan-
spruch trotz banküblicher Bemühun-
gen des Kreditgebers um Einziehung
oder Beitreibung der Forderung inner-
halb von 12 Monaten nach schriftlicher
– nach Fälligkeit ergangener – Zahlungs-
aufforderung nicht eingegangen ist. 

5.3 Der geltend gemachte Ausfall ist im ein-
zelnen darzustellen und zu belegen (Aus-
fallabrechnung). 

5.4 Die Bürgschaftsbank kann ihre Haf-
tung für künftige Zinsen ausschließen,
wenn sie die Voraussetzungen der Zif-
fern 5.1 oder 5.2 als erfüllt ansieht und
den Kreditgeber mit einer angemesse-
nen Frist fruchtlos zur Ausfallabrech-
nung aufgefordert hat. 

5.5 Die Bürgschaftsbank behält sich vor, in
Abweichung von den Regelungen un-
ter Ziffer 5.1 und 5.2 

5.5.1 auf die voraussichtlich zu leistende
Bürgschaftsschuld zur Vermeidung des
Anwachsens von Zinsen und Kosten Ab-
schlagszahlungen zu entrichten,

5.5.2 nach Maßgabe der im Kreditvertrag für
den Fall ordnungsgemäßer Bedienung
festgelegten Zins- und Tilgungstermi-
ne ihre Bürgschaftsverpflichtung zu er-
füllen. 

5.6 Nach Befriedigung durch die Bürg-
schaftsbank ist der Kreditgeber ver-
pflichtet, die Rechte – einschließlich der
Rechte aus bestellten Sicherheiten –
auf die Bürgschaftsbank zu übertragen,
soweit sie nicht gemäß § 774 BGB kraft
Gesetz auf diese übergehen. 

5.7 Die auf die Bürgschaftsbank übergegan-
genen oder übertragenen Rechte und Si-
cherheiten sind vom Kreditgeber treu-
händerisch für die Bürgschaftsbank ohne
besondere Entschädigung, jedoch ge-
gen Erstattung der Auslagen in ange-
messener Höhe, mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns zu verwalten
und zu verwerten. 

5.8 Die nach Inanspruchnahme der Bürg-
schaftsbank beim Kreditgeber einge-
henden Zahlungen sind auf die Regress-
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forderung der Bürgschaftsbank ein-
schließlich der von ihr für ihre Rück-
bürgen einzuziehenden fremden For-
derungen und die Restforderung des Kre-
ditgebers in dem Verhältnis anzurech-
nen, in dem diese Forderungen zum Zeit-
punkt des Zahlungseingangs zueinan-
der stehen. Erlöse aus Sicherheiten, die
für den verbürgten Kredit haften, sind
im Verhältnis der Haftungsanteile am
Bürgschaftskredit aufzuteilen. 

5.9 Die Bürgschaftsbank wird aus ihrer
Bürgschaftsverpflichtung insoweit frei,
als der Kreditgeber die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns bei der Einräu-
mung, Überwachung oder Verwaltung
des Kredits, der Sicherheiten und der
Regressforderung nicht beachtet hat
oder den in den Richtlinien und diesen
Bedingungen festgelegten Verpflichtun-
gen nicht ordnungsgemäß nachgekom-
men ist und dadurch ein Ausfall, eine
Ausfallerhöhung oder ein Schaden ver-
ursacht wurde, es sei denn, der Kredit-
geber kann beweisen, dass der Ausfall,
die Ausfallerhöhung oder der sonstige
Schaden auch sonst eingetreten wären.
Die Bestimmungen des § 776 BGB blei-
ben hiervon als Mindestvorschrift un-
berührt. 

6 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für alle sich aus dem
Bürgschaftsverhältnis ergebenden An-
sprüche und Gerichtsstand für alle
Rechtsstreitigkeiten ist Düsseldorf. 

Allgemeine Bedingungen 
für den Kreditvertrag 

Anlage 2  der Richtlinien 

Für das Kreditverhältnis gelten bis zur vollstän-
digen Rückführung des durch die Bürgschafts-
bank verbürgten Kredits (Bürgschaftskredit)
die nachstehenden Allgemeinen Bedingungen:

1 Sicherheiten 
1.1 Sofern als Sicherheiten gleich- oder

nachrangige Grundschulden dienen,
sind die gegenwärtigen und zukünfti-
gen Ansprüche des Grundstückseigen-
tümers auf Rückgewähr (Aufhebung,
Verzicht, Abtretung, Auskehrung des
Verwertungserlöses) der vor- und/ oder
gleichrangigen Grundschulden an den
Kreditgeber abzutreten. Für den Fall,
dass der Kreditgeber selbst Gläubiger
von vor- und/oder gleichrangigen
Grundschulden ist oder wird, ist mit dem
Grundstückseigentümer die nachrangi-
ge Mithaft dieser vor- und/oder gleich-
rangigen Grundschulden zu vereinbaren.

1.2 Bei Sicherung durch Gegenstände, die
aus dem verbürgten Kredit (teil-)finan-
ziert werden, soll zur Vermeidung von
Pfandrechten in geeigneten Fällen die
Sicherungsübereignung, bei noch nicht
voll bezahlten Gegenständen die Über-
tragung des Anwartschaftsrechts auf
Eigentumserwerb, vor Einbringung in
Miet- oder Pachträume vorgenommen
oder eine Verzichtserklärung der Pfand-
rechtsgläubiger beigebracht werden. 

1.3 Sofern sonstige sicherungshalber zu
übereignende Gegenstände mit einem
Pfandrecht belastet sind, hat der Kredit-
nehmer sich um einen Verzicht der
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Pfandrechtsgläubiger zu bemühen. Soll-
te bei Vermieter- und Verpächterpfand-
rechten eine Verzichtserklärung nicht er-
reicht werden können, hat der Kredit-
nehmer dem Kreditgeber die ordnungs-
gemäße Zahlung des Miet- oder Pacht-
zinses nachzuweisen. 

1.4 Bürgen eine oder weitere Personen von
mehreren nur in Höhe eines Teils des
Kredits, so ist zu vereinbaren, dass die-
se Bürgen unabhängig von den anderen
jeweils für den vollen Teilbetrag haf-
ten. Bei Bürgschaften ist zu vereinba-
ren, dass diese vor der Ausfallbürg-
schaft der Bürgschaftsbank gelten. Sie
führen zu keinen Rückgriffs- und Aus-
gleichsansprüchen gegen die Bürg-
schaftsbank. Der Bürge darf etwaige An-
sprüche aufgrund seiner Bürgschafts-
übernahme nur im Einvernehmen mit
der Bürgschaftsbank geltend machen,
wobei er grundsätzlich erst dann Zah-
lungen erhält,wenn die Bürgschaftsbank
befriedigt ist. 

1.5 Im Falle ungenügender Sicherung oder
bei Verschlechterung der Sicherheiten
hat der Kreditnehmer nach dem Ver-
langen des Kreditgebers oder der Bürg-
schaftsbank zusätzliche Sicherheiten zu
bestellen oder den Kredit entsprechend
zurückzuführen. Ein Befreiungsan-
spruch der Bürgschaftsbank nach § 775
BGB bleibt unberührt. Etwaige Sicher-
heiten, die dem Kreditgeber vom Kre-
ditnehmer für andere, nicht von der
Bürgschaftsbank verbürgte Kredite be-
stellt worden sind, haften nachrangig für
den Bürgschaftskredit mit. 

2 Berichterstattung 
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, dem
Kreditgeber mindestens jährlich über
den Stand und die Entwicklung seines
Unternehmens zu berichten. Hierbei
sind insbesondere der Jahresabschluss
mit den dazugehörigen Anlagen bzw.
die Einnahmeüberschussrechnung vor-
zulegen. Ereignisse, die wesentliche
Rückwirkungen auf das Vertragsverhält-
nis haben oder haben können, sind dem
Kreditgeber unverzüglich anzuzeigen. 

3 Einwilligungsbedürftige Änderungen 
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, zu be-
absichtigten Maßnahmen, die Änderun-
gen rechtlicher oder wirtschaftlicher
Art zur Folge haben und die Vermögens-
oder Ertragsverhältnisse des Kreditneh-
mers oder den Kreditzweck wesentlich
beeinflussen können, die vorherige Zu-
stimmung des Kreditgebers und der
Bürgschaftsbank einzuholen. Hierzu
gehören insbesondere 

3.1 wesentliche Änderungen des Vorhabens
und/oder dessen Finanzierung,

3.2 Änderungen der Rechtsform des Unter-
nehmens, Änderungen der Gesellschaf-
ter oder des Gesellschaftsvertrags, so-
fern dadurch die Haftung berührt wird,
Auflösung oder Fusion des Unterneh-
mens. 

4 Verrechnung von Zahlungseingängen
Reichen eingehende Zahlungen nicht zur
Bedienung aller fälligen Forderungen
des Kreditgebers gegen den Kreditneh-
mer aus, so sind die Beträge auf den
Bürgschaftskredit und die übrigen For-
derungen des Kreditgebers im Verhält-
nis ihrer jeweiligen Valutierung zu ver-
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rechnen. Insoweit entfallen die Be-
stimmungsrechte des § 366 BGB. Dies
gilt nicht für Erlöse aus Sicherheiten,
deren Zweckbestimmung der Verrech-
nung entgegensteht. 

5 Prüfungs- und Auskunftsrechte 
5.1 Die Bürgschaftsbank, die Länder Nord-

rhein-Westfalen bzw. Rheinland-Pfalz,
der Bund und die Rechnungshöfe sind
berechtigt, beim Kreditnehmer und –
hinsichtlich der den Bürgschaftskredit
betreffenden Unterlagen – beim Kre-
ditgeber jederzeit eine Prüfung vorzu-
nehmen oder durch Beauftragte vor-
nehmen zu lassen. Die Kosten der Prü-
fung zahlt der Kreditgeber, der sie dem
Kreditnehmer belasten kann. 

5.2 Kreditnehmer und Kreditgeber haben
den zu 5.1 genannten Stellen jederzeit
Auskunft über die mit der Übernahme
von Bürgschaften zusammenhängen-
den Fragen zu erteilen. 

5.3 Kreditnehmer und Kreditgeber sind ver-
pflichtet, auf Verlangen den zu 5.1 ge-
nannten Stellen alle Unterlagen, die den
Bürgschaftskredit betreffen, zu über-
lassen. 

6 Kündigung 
Der Kreditgeber ist berechtigt, den Kre-
dit jederzeit aus wichtigem Grund zur
sofortigen Rückzahlung zu kündigen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesonde-
re vor,

6.1 wenn der Kreditnehmer mit der Zah-
lung der vereinbarten Zins- oder Til-
gungsleistungen auf den Bürgschafts-
kredit länger als zwei Monate in Ver-
zug gerät; 

6.2 der Kreditnehmer sonstige wesentliche
Kreditbedingungen verletzt hat; 

6.3 wenn sich nachträglich die Angaben
des Kreditnehmers über seine Vermö-
gens- oder Einkommensverhältnisse in
wesentlichen Punkten als unrichtig oder
unvollständig erweisen; 

6.4 wenn die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Kredit-
nehmers beantragt wird; 

6.5 wenn der Kreditnehmer seine Selbst-
ständigkeit oder den geförderten Betrieb
aufgibt; 

6.6 wenn sonstige Umstände eintreten,
durch die nach Ansicht des Kreditge-
bers und/oder der Bürgschaftsbank die
Rückzahlung des Bürgschaftskredits
gefährdet wird. 

7 Kosten 
7.1 Der Kreditnehmer ist verpflichtet, alle

mit dem Bürgschaftskredit und seiner
Besicherung zusammenhängenden Kos-
ten (einschließlich der Kosten der Bürg-
schaftsübernahme) zu tragen. 

7.2 Kreditnehmer und Kreditgeber ermäch-
tigen die Bürgschaftsbank, die fälligen
Beträge im Lastschriftverfahren einzu-
ziehen. 
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Bürgschaften des Landes 
Nordrhein-Westfalen für die 

Wirtschaft und die freien Berufe sowie
die Land- und Forstwirtschaft

1 Vorbemerkung
Das Land Nordrhein-Westfalen über-
nimmt im Rahmen der Ermächtigung
durch das jeweilige Haushaltsgesetz
Bürgschaften. Sie sollen in erster Linie
dazu dienen, gewerblichen Unterneh-
men, Freiberuflern sowie land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben, die kei-
nen ausreichenden Zugriff zum Kapi-
talmarkt haben und/oder nicht über die
erforderlichen bankmäßigen Sicher-
heiten verfügen, bei der Verwirklichung
ihrer Vorhaben zu helfen sowie Exis-
tenzgründungen zu ermöglichen. Dabei
ist die Schaffung neuer und die Siche-
rung bestehender Arbeitsplätze von be-
sonderem Gewicht.
Mit Billigung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses gelten für die Gewäh-
rung von Landesbürgschaften die nach-
folgend abgedruckten Richtlinien.

2 Ergänzend zu den Richtlinien gilt 
folgendes:

2.1 Werden von den Gewerkschaften Be-
denken gegen die Übernahme einer Lan-
desbürgschaft erhoben (Nr. 9.1.3
der Richtlinien), so ist vor der Entschei-
dung über den Bürgschaftsantrag der
Landesschlichter einzuschalten.

2.2 Die Richtlinien sind der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften ge-

mäß Artikel 88 Abs. 3 des EG-Vertra-
ges mitgeteilt und von dieser mit be-
stimmten Maßgaben gebilligt worden.
Die zurzeit geltenden, vom Land zu be-
achtenden Maßgaben (beihilferechtli-
che Vorgaben der Kommission für staat-
liche Beihilfen in Form von Bürgschaf-
ten und Garantien) ergeben sich aus dem
bundeseinheitlichen Prüfraster in der je-
weils gültigen Fassung.
[ …]

Bürgschaftsrichtlinien

1 Allgemeines
1.1 Das Land Nordrhein-Westfalen, vertre-

ten durch das Finanzministerium,*)
übernimmt im Rahmen der Ermächti-
gung durch das jeweilige Haushaltsge-
setz nach Maßgabe dieser Richtlinien
Bürgschaften zur Besicherung von Kre-
diten für volkswirtschaftlich förderungs-
würdige Vorhaben, die in Nordrhein-
Westfalen oder aus sonstigen Gründen
im besonderen Interesse des Landes
durchgeführt werden.

1.2 Sofern für den Kredit die Möglichkeit
einer Bürgschaft der Bürgschaftsbank
NRW GmbH – Kreditgarantiegemein-
schaft – vorgesehen ist, soll eine Landes-
bürgschaft nicht übernommen werden.

*) Im nachfolgenden Text wird – abweichend von der ur-
sprünglichen Fassung – immer die neutrale Bezeichnung
„…ministerium“ verwendet. Die Fachministerien werden
mit einem beschreibenden Ressortzuschnitt aufgeführt. 

Vorschriften für Landesbürgschaften
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1.3 Ein Anspruch auf Übernahme einer
Bürgschaft besteht nicht; das Finanz-
ministerium entscheidet aufgrund sei-
nes pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der haushaltsrechtlichen Ermäch-
tigung.

2 Verwendungszweck
Die Bürgschaft kann gewährt werden
zur Besicherung von Avalen sowie von
Krediten für folgende Maßnahmen:

2.1 Neuinvestitionen;
2.2 Nachfinanzierung von Investitionen;
2.3 Beschaffung von Betriebsmitteln;
2.4 Konsolidierung;
2.5 Sanierung.

3 Bürgschaftsvoraussetzungen
3.1 Bürgschaften dürfen regelmäßig nur für

Kredite übernommen werden, deren
Rückzahlung durch den Kreditnehmer
bei normalem wirtschaftlichen Ablauf 
innerhalb der für den einzelnen Kredit
vereinbarten Zahlungstermine erwartet
werden kann.

3.2 Bürgschaften werden in der Regel nur
dann übernommen, wenn Sicherheiten
nicht in dem erforderlichen Ausmaß zur
Verfügung stehen.

3.3 Kredite zur Sanierung eines Unterneh-
mens können nur verbürgt werden,wenn
sie auf der Grundlage eines schlüssigen
Sanierungskonzepts voraussichtlich ei-
ner dauernden Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit dienen.

4 Antragsteller (Kreditnehmer)
4.1 Antragsberechtigt sind
4.1.1 gewerbliche Unternehmen (ohne Eigen-

betriebe von Gebietskörperschaften) und
sonstige Einrichtungen der Wirtschaft;

4.1.2 freiberuflich Tätige;
4.1.3 Personen mit Einkünften aus Land- und

Forstwirtschaft im Sinne des § 13 EStG;
4.1.4 Personen, die sich mit Hilfe des zu ver-

bürgenden Kredits in leitender Funkti-
on tätig an einem Unternehmen betei-
ligen wollen.

4.2 Der Antragsteller muss vertrauenswür-
dig sein; von ihm wird erwartet, dass er

4.2.1 seinen steuerlichen Verpflichtungen
nachkommt;

4.2.2 für die Durchführung rechtsverbindlich
vorgeschriebener Umweltschutzmaß-
nahmen sorgt;

4.2.3 die rechtsverbindlichen Vorschriften
zum Schutz der Arbeitnehmer beachtet;

4.2.4 über ein geordnetes Rechnungswesen
verfügt, soweit dieses gesetzlich vor-
geschrieben ist.

5 Kreditgeber
5.1 Die Bürgschaften des Landes werden

gegenüber Kreditinstituten oder ande-
ren Kapitalsammelstellen mit Sitz im
Gebiet der Europäischen Union über-
nommen.

5.2 Die bankmäßige Betreuung, auch ge-
genüber dem bürgenden Land, muss 
sichergestellt sein; dies kann auch durch
die Einschaltung einer inländischen
Treuhänderbank als Erfüllungshilfe des
Kreditgebers erfolgen.

6 Beauftragte des Landes
Die PwC Deutsche Revision Aktienge-
sellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, 40227 Düsseldorf, Moskauer
Straße 19 (im Folgenden PwC genannt),
ist vom Finanzministerium beauftragt,
bei dem Bürgschaftsverfahren mitzu-
wirken, insbesondere die Anträge ent-
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gegenzunehmen, zu bearbeiten, zu be-
gutachten sowie die Bürgschaftsüber-
nahmen vorzubereiten und die Landes-
bürgschaften zu verwalten und abzu-
wickeln.
Die PwC ist im Rahmen des ihr vom 
Finanzministerium erteilten Auftrags
befugt, in Bürgschaftsverfahren für das
Land Nordrhein-Westfalen tätig zu wer-
den. Sie ist insbesondere berechtigt, Er-
klärungen namens und mit Wirkung für
und gegen das Land Nordrhein-Westfa-
len abzugeben und entgegenzunehmen
sowie Zahlungen in Empfang zu nehmen.

7 Art und Umfang der Bürgschaften
7.1 Die Bürgschaften des Landes werden

grundsätzlich als Ausfallbürgschaften
übernommen.

7.2 Für bestimmte Arten von Krediten und
in besonderen Fällen kann bereits bei
der Bürgschaftsübernahme festgelegt
werden, dass der Ausfall spätestens 1 Jahr
nach Nichtbezahlung fälliger Zins- oder
Tilgungsbeiträge als eingetreten gilt.

7.3 Die Höhe der Bürgschaft wird vom Fi-
nanzministerium für den Einzelfall fest-
gesetzt. Sie wird in der Regel auf einen
angemessenen Teil des Kredits oder des
Ausfalls beschränkt.

7.4 Für bestimmte Arten von Krediten und
in besonderen Fällen kann die Bürg-
schaft in vollem Umfang übernommen
werden.1)

8 Sicherheiten
8.1 Der Antragsteller hat alle zumutbaren 

Sicherheiten anzubieten.

1) Nach den Vorgaben der Europäischen Kommission aus
dem Jahr 1995 dürfen Bürgschaften bis zu einem Höchst-
satz von 80 v. H. übernommen werden.

8.2 Personen, die kraft ihrer Stellung als Ge-
sellschafter wesentlichen Einfluss auf
das antragstellende Unternehmen aus-
üben können, sollen grundsätzlich ganz
oder teilweise für den zu verbürgenden
Kredit mithaften. Das Land behält sich
vor, im Einzelfall die Mithaftung sons-
tiger Personen zu verlangen. Im Übri-
gen bleiben abweichende Regelungen
vorbehalten.

9 Verfahren
9.1 Antragsverfahren
9.1.1 Anträge auf Übernahme einer Landes-

bürgschaft sind in dreifacher Ausferti-
gung auf den hierfür vorgesehenen Vor-
drucken bei der PwC zu stellen. Ferner
ist die Bereitschaftserklärung des Kre-
ditgebers zur Kreditgewährung mit An-
gabe der Höhe der benötigten Landes-
bürgschaft sowie eine Beurteilung des
Antragstellers und seines Antrages durch
den Kreditgeber beizufügen. Diese Be-
urteilung hat vornehmlich auf der Grund-
lage der vergangenen und gegenwärti-
gen wirtschaftlichen Verhältnisse und
deren voraussehbarer künftiger Ent-
wicklung sowie der vorhandenen Besi-
cherungsmöglichkeiten zu erfolgen.
Bei der Finanzierung von Großinvesti-
tionen, die sich über einen längeren
Zeitraum erstrecken, kann von der Er-
klärung eines Kreditgebers gemäß Ab-
satz 1 abgesehen werden.

9.1.2 Es ist eine Bescheinigung des zustän-
digen Finanzamtes beizubringen, ob
und ggf. in welcher Höhe Steuerrück-
stände (gestundete oder fällige Beträ-
ge mit Fälligkeitsdatum) beim Antrag-
steller und ggf. dessen Gesellschaftern
(8.2) bestehen.
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9.1.3 Die PwC fordert Stellungnahmen des
Fachministeriums, der zuständigen be-
rufsständischen Vertretung (z. B. Indus-
trie- und Handelskammer, Handwerks-
kammer, Landwirtschaftskammer) und
der Gewerkschaften an.

9.1.4 Das Fachministerium prüft die Anträ-
ge daraufhin, ob die ihnen zugrundelie-
genden Vorhaben volkswirtschaftlich
förderungswürdig sind, und gibt darü-
ber eine Stellungnahme gegenüber dem
Finanzministerium unter gleichzeitiger
Benachrichtigung der PwC ab.

9.1.5 Über den Antrag auf Übernahme einer 
Landesbürgschaft berät der Landes-
bürgschaftsausschuss.

9.1.6 Dem Landesbürgschaftsausschuss ge-
hören bei Anträgen aus dem Bereich der
gewerblichen Wirtschaft und der frei-
en Berufe an je ein Vertreter

9.1.6.1 des Fachministeriums (jeweils Vorsitz)
9.1.6.2 des Finanzministeriums
9.1.6.3 des für den Bereich Wirtschaft zustän-

digen Ministeriums
9.1.6.4 des für den Bereich Arbeit zuständigen

Ministeriums
9.1.6.5 des für die Bereiche Land- und Forstwirt-

schaft zuständigen Ministeriums,
soweit die Vertreter zu Nrn. 9.1.6.3 bis
9.1.6.5 nicht in deren Eigenschaft als
Vorsitzende ohnedies an der Sitzung des
Landesbürgschaftsausschusses teilneh-
men

9.1.6.6 – gestrichen –
9.1.6.7 der Landesbank Nordrhein-Westfalen,

Düsseldorf/Münster
9.1.6.8 des privaten Bankgewerbes, der Spar-

kassen und der genossenschaftlichen
Kreditinstitute in Nordrhein-Westfalen

9.1.6.9 der nordrhein-westfälischen Industrie-
und Handelskammern und der nord-

rhein-westfälischen Handwerkskam-
mern.

9.1.7 Dem Landesbürgschaftsausschuss ge-
hören bei Anträgen aus dem Bereich der
Land- und Forstwirtschaft an je ein Ver-
treter

9.1.7.1 des für die Bereiche Land- und Forstwirt-
schaft zuständigen Fachministeriums
(Vorsitz)

9.1.7.2 des Finanzministeriums
9.1.7.3 des für den Bereich Wirtschaft zuständi-

gen Ministeriums
9.1.7.4 der Landesbank Nordrhein-Westfalen,

Düsseldorf/Münster
9.1.7.5 des Hauptverbandes der landwirtschaft-

lichen Buchstellen und Sachverständi-
gen, Sankt Augustin.

9.1.8 Die Vertreter
– zu Nr. 9.1.6.8 und Nr. 9.1.6.9 wer-

den jeweils von deren Spitzenverbän-
den/-vereinigungen auf Landesebene

– zu Nr. 9.1.6.7 sowie Nr. 9.1.7.4 und 
Nr. 9.1.7.5 werden jeweils von ihrem
Vorstand bzw. ihrer Geschäftsfüh-
rung

benannt.
Die Vertreter zu Nr. 9.1.6.7 bis Nr.
9.1.6.9 und Nr. 9.1.7.4 und Nr. 9.1.7.5
sollen nicht länger als für einen Zeit-
raum von 3 Jahren entsandt werden; die
Wiederentsendung ist zulässig.

9.1.9 Der Landesbürgschaftsausschuss berät
die Bürgschaftsanträge in Sitzungen, in
denen der Antragsteller und der Kredit-
geber Recht auf Anhörung haben. Sach-
verständige können vom Ausschuss hin-
zugezogen werden.

9.1.10Als Ergebnis seiner Beratung beschließt
der Landesbürgschaftsausschuss mit
Stimmenmehrheit Empfehlungen zu
den vorgelegten Anträgen. Bei Stimmen-
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gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Falls das Fachminis-
terium mit seiner ablehnenden Stel-
lungnahme überstimmt werden sollte,
muss die von der PwC zu fertigende Nie-
derschrift auch die eingehende Begrün-
dung der Ablehnung durch das Fachmi-
nisterium enthalten. Der Vertreter des
Finanzministeriums stimmt nicht mit.

9.2 Bürgschaftsbewilligung
9.2.1 Über die Bewilligung der Bürgschaft

entscheidet – vorbehaltlich einer nach
dem Haushaltsgesetz etwa erforderli-
chen Mitwirkung des Haushalts- und
Finanzausschusses des Landtags – das
Finanzministerium.

9.2.2 Das Finanzministerium gibt seine Ent-
scheidung über den Bürgschaftsantrag
dem Kreditnehmer sowie dem Kredit-
geber/der Treuhänderbank bekannt. Die
Bewilligung kann mit Nebenbestim-
mungen, insbesondere mit einem Wider-
rufsvorbehalt, versehen werden.

9.2.3 Die Bewilligung wird unwirksam, wenn
nicht innerhalb von 6 Monaten nach de-
ren schriftlicher Bekanntgabe ein Kredit-
vertrag abgeschlossen und der PwC zu-
geleitet worden ist, es sei denn, das
Finanzministerium gewährt Fristverlän-
gerung oder es werden in besonders ge-
lagerten Fällen (z. B. 9.1.1 Abs. 2) von
vornherein andere Fristen festgelegt.

9.2.4 Kreditnehmer und Kreditgeber sind zu
verpflichten, vor Aushändigung der
Bürgschaftsurkunde eintretende/be-
kannt werdende wesentliche Verschlech-
terungen der wirtschaftlichen Verhält-
nisse, wie sie sich aus dem Antrag und
den ergänzenden Angaben in der Sit-
zung des Landesbürgschaftsausschus-

ses ergeben, der PwC unverzüglich mit-
zuteilen.

9.3 Bürgschaftsübernahme
9.3.1 Nach Bewilligung der Bürgschaft durch

das Finanzministerium fordert die PwC
den Kreditgeber und den Kreditnehmer
auf, einen Kreditvertrag vorzulegen. In
diesem Kreditvertrag müssen die von
der PwC mitgeteilten Einzelheiten und
die „Allgemeinen Bedingungen für den
Kreditvertrag“ (Anlage 1) berücksich-
tigt sein.

9.3.2 Sofern der Kreditvertrag die im Zusam-
menhang mit der Bürgschaftsbewilli-
gung notwendigen Festlegungen (9.3.1)
berücksichtigt, veranlasst die PwC die
Ausstellung der Bürgschaftsurkunde
und übersendet diese zur Unterzeich-
nung und Eintragung in das Kapitalbuch
für Bürgschaften des Landes Nordrhein-
Westfalen an das Finanzministerium.
Zum wesentlichen Inhalt der Bürg-
schaftsurkunde gehören die „Allgemei-
nen Bedingungen für den Bürgschafts-
vertrag“ (Anlage 2), soweit im Einzel-
fall keine davon abweichenden Verein-
barungen getroffen werden.

9.3.3 Die Bürgschaft wird wirksam,wenn dem
Kreditgeber die vom Finanzministerium
unterzeichnete Bürgschaftsurkunde aus-
gehändigt worden ist, auf der die Eintra-
gung der Bürgschaft in das Kapitalbuch
vermerkt ist, und der Kreditgeber die
Bürgschaftsurkunde annimmt.

10 Vertraulichkeit
Alle Verhandlungen, Beratungen, Un-
terlagen und Auskünfte sind vertraulich
zu behandeln und dürfen Dritten gegen-
über nicht offenbart werden. Alle an Ent-
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scheidungen über Bürgschaften Betei-
ligten sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

11 Anpassungsklausel
Das Finanzministerium behält sich vor,
die Anlagen 1 und 2 den jeweiligen Ver-
hältnissen einschließlich Änderungen
der Rechtslage anzupassen.

Allgemeine Bedingungen 
für den Kreditvertrag

(Anlage 1 der Bürgschaftsrichtlinien 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für die Wirtschaft und die freien Berufe 
sowie die Land- und Forstwirtschaft)

1 Vorbemerkung
Die Formulierung des nach Nr. 9.3.1 der
Bürgschaftsrichtlinien der PwC vorzu-
legenden schriftlichen Kreditvertrages
bleibt dem Kreditgeber überlassen, der
die Verantwortung für die Ordnungsmä-
ßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit
des Vertrages trägt. Es sind jedoch nach-
stehende Punkte im Kreditvertrag zu 
regeln.

2 Individuelle Vertragsregelungen
Folgende Punkte sind in inhaltlicher
Übereinstimmung mit der Mitteilung der
PwC (Nr. 9.3.1 der Bürgschaftsrichtli-
nien) im Kreditvertrag im Einzelnen zu
regeln:

2.1 die Kreditverwendung und die Finan-
zierung des Vorhabens;

2.2 die Zins- und Tilgungsbedingungen;
allgemeine Hinweise auf bankübliche
Verzinsung oder lediglich die Angabe

der Gesamtlaufzeit ohne näher bestimm-
te Tilgungsregelung genügen nicht;

2.3 die Sicherheiten im Einzelnen mit al-
len Festlegungen;

2.4 für das verbürgte Kreditverhältnis ge-
troffene sonstige Festlegungen.

3 Allgemeine Vertragsregelungen
Die nachfolgenden Bedingungen sind
entweder durch Einzelregelung in den
Kreditvertrag aufzunehmen oder durch
eine Verweisungsbestimmung im Kredit-
vertrag zum wesentlichen Bestandteil
des Kreditvertrages zu erklären. Bei Auf-
nahme einer Verweisungsbestimmung
im Kreditvertrag ist zu vereinbaren,
dass die in den nachfolgenden Bedin-
gungen enthaltenen Regelungen und Ver-
pflichtungen unmittelbar zwischen Kre-
ditgeber und Kreditnehmer gelten. Fer-
ner ist sicherzustellen, dass im Zweifel
und bei Widersprüchen mit sonstigen
vertraglichen Bestimmungen die nach-
folgenden Bedingungen maßgeblich
sind. Sofern diese Bedingungen die Si-
cherheitenbestellung berühren, sind sie
auch in den Sicherungsverträgen zu be-
rücksichtigen (vgl. 3.2.2 bis 3.2.5).

3.1 Abruf der Kreditmittel
Der Kreditnehmer hat bei Abruf der Kre-
ditmittel schlüssig darzulegen, dass die
Gesamtfinanzierung weiterhin gesichert
ist.

3.2 Sicherheiten
3.2.1 Der Kreditnehmer ist verpflichtet, die

in der Mitteilung der PwC aufgeführ-
ten Sicherheiten – soweit dort nicht an-
ders festgelegt – frei von Rechten Drit-
ter zu stellen.
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Die Sicherheiten dienen zur Absiche-
rung des landesverbürgten Kredits und
der Rückgriffsrechte des bürgenden
Landes.

3.2.2 Sofern als Sicherheit nach- oder gleich-
rangige Grundpfandrechte dienen, sind
bei den vor- bzw. gleichrangigen Rech-
ten Löschungsvormerkungen gemäß 
§ 1 179 BGB alten Rechts zu Gunsten
dieser nach- oder gleichrangigen Grund-
pfandrechte einzutragen, falls der Lö-
schungsanspruch nicht nach dem ab
1. Januar 1978 geltenden Recht kraft
Gesetzes besteht. Handelt es sich bei 
den vor- und/oder gleichrangigen
Grundpfandrechten um Grundschulden,
sind die gegenwärtigen und künftigen
Ansprüche des Grundstückseigentümers
auf Rückgewähr (Aufhebung,Verzicht,
Abtretung, Auskehrung des Verwer-
tungserlöses) der vor- und/oder gleich-
rangigen Grundschulden an den Kre-
ditgeber abzutreten. Für den Fall, dass
der Kreditgeber und/oder sein Sicher-
heitentreuhänder selbst Gläubiger von
vor- und/oder gleichrangigen Grund-
schulden sind oder werden, ist (ersatz-
weise) mit dem Grundstückseigentümer
die unmittelbar nachrangige Mithaft
dieser vor- und/oder gleichrangigen
Grundschulden zu vereinbaren. Eine
Heranziehung der vor- und/oder gleich-
rangigen Grundpfandrechte des Kredit-
gebers zur Sicherung anderer als der in
der Mitteilung der PwC genannten Ver-
bindlichkeiten bedarf der Einwilligung
des bürgenden Landes.

3.2.3 Es ist sicherzustellen, dass durch etwa-
iges Auseinanderfallen von Grund-
stückseigentümer und Kreditnehmer/
Bauherr bei für den landesverbürgten

Kredit belasteten Objekten Besiche-
rungsnachteile nicht entstehen.

3.2.4 Bei Gegenständen,die aus dem verbürg-
ten Kredit (teil-)finanziert werden und
die als Sicherheit für den Bürgschafts-
kredit zu bestellen sind, ist sicherzu-
stellen, dass Pfandrechte (einschließlich
der Zubehörhaftung) nicht entstehen.
Sofern sonstige sicherungshalber zu
übereignende Gegenstände mit einem
Pfandrecht (einschließlich der Zu-
behörhaftung) belastet sind, hat der Kre-
ditnehmer sich um einen Verzicht der
Pfandrechtsgläubiger zu bemühen. Soll-
te bei Vermieter- oder Verpächterpfan-
drechten eine Verzichtserklärung nicht
erreicht werden, hat der Kreditnehmer
dem Kreditgeber die ordnungsmäßige
Begleichung des Pacht- bzw. Mietzin-
ses nachzuweisen.

3.2.5 Bürgen eine oder weitere Personen von
mehreren nur in Höhe eines Teils des
Kredits, so ist zu vereinbaren, dass die-
se Bürgen unabhängig von den anderen
jeweils für den vollen Teilbetrag haften.
Bei Bürgschaften ist zu vereinbaren,dass
diese vor der Ausfallbürgschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gelten. Sie
führen zu keinen Rückgriffs- und Aus-
gleichsansprüchen gegen das Land
Nordrhein-Westfalen. Der Bürge darf
etwaige Ansprüche aufgrund seiner
Bürgschaftsübernahme nur im Einver-
nehmen mit dem bürgenden Land gel-
tend machen, wobei der Grundsatz gilt,
dass der Bürge erst dann Zahlungen er-
hält, wenn das bürgende Land befrie-
digt ist.

3.2.6 Der Kreditnehmer hat bei Verschlech-
terung der Sicherheiten, insbesondere
durch Wertminderung und/oder Verlus-
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te, nach dem Verlangen des Kreditge-
bers zusätzlich Sicherheiten zu bestel-
len oder den Kredit entsprechend zu-
rückzuführen.
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, der-
zeit nicht belastetes und/oder künftig
erworbenes Grundvermögen jeweils
dann nachzuverpfänden, wenn es für be-
triebliche Zwecke genutzt werden soll.
Etwaige Sicherheiten, die dem Kredit-
geber und/oder der Treuhänderbank
vom Kreditnehmer für andere nicht vom
Land verbürgte Kredite bestellt worden
sind, haften nachrangig für den vom
Land verbürgten Kredit mit. Für den Fall,
dass dem Kreditnehmer noch weitere
landesverbürgte Kredite von demselben
Kreditgeber oder anderen Kreditgebern
eingeräumt sind oder werden, ist zu re-
geln, dass die für die einzelnen landes-
verbürgten Kredite bestellten Sicherhei-
ten die anderen landesverbürgten Kre-
dite mitsichern.

3.3 Verrechnung von Zahlungseingängen
Reichen eingehende Zahlungen nicht zur
Bedienung aller fälligen Forderungen
des Kreditgebers gegen den Kreditneh-
mer aus, so sind die Beträge auf den
landesverbürgten Kredit und die übri-
gen Forderungen des Kreditgebers im
Verhältnis ihrer jeweiligen Valutierung
zu verrechnen. Dies gilt nicht für Erlö-
se aus Sicherheiten,deren Zweckbestim-
mung der Verrechnung entgegensteht.

3.4 Versicherungspflicht
Während der Laufzeit des landesver-
bürgten Kredits sind sämtliche Gebäu-
de, Maschinen, Einrichtungen, sonsti-
ge Anlagen, Vorräte und dergleichen in

ausreichendem Umfang gegen die übli-
chen Risiken versichert zu halten.

3.5 Privatentnahmen und Gewinnaus-
schüttungen
Der Kreditnehmer und seine Gesell-
schafter sind verpflichtet, Privatentnah-
men und Gewinnausschüttungen wäh-
rend der Laufzeit der Landesbürgschaft
nur in angemessenem Verhältnis zur Er-
trags- und Finanzlage des Unternehmens
vorzunehmen. Sonstige Bezüge der Ge-
sellschafter sind dabei mit zu berück-
sichtigen.

3.6 Berichterstattung
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, dem
Kreditgeber mindestens jährlich über
den Stand und die Entwicklung seines
Unternehmens zu berichten. Hierbei
sind insbesondere die Jahresabschlüs-
se mit den dazugehörigen Anlagen bzw.
die Einnahmeüberschussrechnungen in
bestätigter Form vorzulegen und die
nach Beantragung der Landesbürgschaft
sowohl neubegründeten als auch erwei-
terten Kreditverhältnisse mitzuteilen.
Ereignisse, die wesentliche Rückwir-
kungen auf das Vertragsverhältnis ha-
ben oder haben können, sind dem Kredit-
geber unverzüglich anzuzeigen.

3.7 Überlassung von Unterlagen
Der Kreditgeber und die Treuhänder-
bank haben das Recht, alle Unterlagen,
soweit sie den landesverbürgten Kredit
betreffen, dem Finanzministerium, dem
zuständigen Fachministerium und dem
Landesrechnungshof und den von die-
sen Beauftragten zu überlassen.
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Das gleiche Recht steht der PwC als Be-
auftragter des Finanzministeriums zu.

3.8 Prüfungs- und Auskunftsrechte
Das Finanzministerium und das zustän-
dige Fachministerium sind berechtigt,
beim Kreditgeber, bei der Treuhänder-
bank und beim Kreditnehmer – beim
Kreditgeber und bei der Treuhänderbank
jedoch nur hinsichtlich der den landes-
verbürgten Kredit betreffenden Un-
terlagen – jederzeit eine Prüfung nach 
§ 39 (3) LHO vorzunehmen oder durch
Beauftragte vornehmen zu lassen.
Kreditnehmer, Kreditgeber und Treu-
händerbank haben den vorgenannten
Stellen jederzeit Auskunft über die mit
der Übernahme von Bürgschaften zu-
sammenhängenden Fragen zu erteilen.
Dem Landesrechnungshof stehen die
Prüfungsrechte nach § 91 (3) LHO und
die Auskunftsrechte nach § 95 LHO zu.
Der Kreditgeber kann die von ihm ge-
zahlten Prüfungskosten dem Kreditneh-
mer weiterbelasten.

3.9 Einwilligungsbedürftige Änderungen
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, zu be-
absichtigten Maßnahmen, die Ände-
rungen rechtlicher oder wirtschaftlicher
Art zur Folge haben und die Vermögens-
oder Ertragsverhältnisse des Kreditneh-
mers oder den Kreditzweck wesentlich
zu beeinflussen geeignet sind, über den
Kreditgeber die vorherige Zustimmung
bei der PwC einzuholen. 
Hierzu gehören insbesondere:

3.9.1 Verlegung, Veräußerung, Belastung,
Vermietung oder Verpachtung des Be-
triebes oder wesentlicher Betriebsteile.

3.9.2 Änderung des Produktionszieles /des
Gegenstandes des Unternehmens /des
Berufes. Wesentliche Änderungen des
Vorhabens und/oder dessen Finanzie-
rung.

3.9.3 Finanz-/Sachinvestitionen, Schuldüber-
nahmen, Übernahmen von Bürgschaf-
ten oder Garantien, Eingehung sonsti-
ger wesentlicher Verbindlichkeiten, so-
weit diese den für den Geschäftsbetrieb
des Kreditnehmers angemessenen Rah-
men übersteigen.

3.9.4 Abschluss oder Abänderung von Beherr-
schungs-, Gewinnabführungs-, Ge-
schäftsführungs- oder anderen Unter-
nehmensverträgen.

3.9.5 Änderungen der Rechtsform des Un-
ternehmens, Änderungen der Gesell-
schafter oder des Gesellschaftsvertra-
ges, Auflösung oder Fusion des Unter-
nehmens; soweit der Kreditnehmer und
die mitverpflichteten Gesellschafter hie-
rauf keinen Einfluss nehmen können,
sind die vorgenannten Maßnahmen der
PwC mitzuteilen.

3.10 Kündigung
Der Kreditgeber ist berechtigt, den Kre-
dit jederzeit aus wichtigem Grund zur
sofortigen Rückzahlung zu kündigen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor:
1. wenn der Kreditnehmer mit der Zah-

lung der vereinbarten Zins- oder Til-
gungsleistungen auf den landesver-
bürgten Kredit länger als drei Mona-
te in Verzug gerät;

2. wenn der Kreditgeber feststellt, dass
sonstige wesentliche Kreditbedingun-
gen vom Kreditnehmer verletzt wor-
den sind;
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3. wenn sich nachträglich die Angaben
des Kreditnehmers über seine Vermö-
gens- oder Einkommensverhältnisse
in wesentlichen Punkten als unrichtig
oder unvollständig erweisen;

4. wenn die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Kre-
ditnehmers beantragt wird;

5. wenn sonstige Umstände eintreten,
durch die nach Ansicht des Kredit-
gebers die Rückzahlung des landes-
verbürgten Kredits gefährdet wird;

6. wenn das geförderte Unternehmen
oder der geförderte Betrieb oder we-
sentliche Betriebsteile ohne Einwil-
ligung des Finanzministeriums aus
Nordrhein-Westfalen verlegt werden.

3.11 Steuergeheimnis
3.11.1 Der Kreditnehmer entbindet für den

Fall der Kündigung des Kredits aus ei-
nem wichtigen Grund, der beim Kredit-
nehmer liegt, das Finanzamt gegenüber
der bewilligenden Stelle von der Ver-
pflichtung zur Einhaltung des Steuer-
geheimnisses. Soweit es für die Ausfall-
feststellung erforderlich ist, kann die be-
willigende Stelle die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse an die übrigen an der
Ausfallfeststellung Beteiligten weiter-
geben.

3.11.2 Des Weiteren hat der Kreditnehmer, so-
fern in der Mitteilung der PwC keine
andere Regelung getroffen wird, sicher-
zustellen, dass haftende/bürgende Ge-
sellschafter in ihrer Haftungserklärung
in gleicher Weise Freistellung vom Steu-
ergeheimnis erteilen.

3.11.3 Im Falle der Zusammenveranlagung
gelten 3.11.1 und 3.11.2 auch für die
Ehegatten.

3.12 Kosten
Der Kreditnehmer ist verpflichtet, alle
mit dem landesverbürgten Kredit und
seiner Besicherung zusammenhängen-
den Kosten (einschließlich der Kosten
der Bürgschaftsübernahme) zu tragen.

3.13 Treuhänderbank
Sofern eine Treuhänderbank die Erfül-
lung der Rechte und Pflichten des Kredit-
gebers gegenüber dem bürgenden Land
als Erfüllungsgehilfe übernimmt,hat der
Kreditnehmer auf Anweisung des Kre-
ditgebers seine unter Nr. 3.6 genannte
Berichterstattung und die unter Nr. 3.9
genannten Zustimmungswünsche an die
Treuhänderbank zu richten.
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Allgemeine Bedingungen 
für den Bürgschaftsvertrag

(Anlage 2 der Bürgschaftsrichtlinien 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für die Wirtschaft und die freien Berufe 
sowie die Land- und Forstwirtschaft)

Die Allgemeinen Bedingungen für den Bürg-
schaftsvertrag sind wesentlicher Bestandteil
der Bürgschaftsurkunde, soweit im Einzelfall
keine davon abweichenden Vereinbarungen ge-
troffen werden (Nr. 9.3.2 der Bürgschaftsricht-
linien).

1 Umfang der Bürgschaft
Neben der Hauptforderung werden die
Zinsen bzw. Avalprovisionen bis zu der
in jedem Einzelfall festgelegten Höhe
sowie die Kosten der Kündigung, der
zweckentsprechenden Rechtsverfol-
gung und die Kosten etwaiger vom Land
Nordrhein-Westfalen verlangter Prü-
fungen beim Kreditnehmer verbürgt.
Soweit Zinsneufestlegungen nach er-
folgter Kreditkündigung erforderlich
werden, sind die entsprechenden Ver-
einbarungen mit dem bürgenden Land
zu treffen. Ab Verzugseintritt gilt der
Zinssatz als verbürgt,der gegenüber dem
Kreditnehmer aufgrund individueller
Vertragsabreden oder als gesetzlicher
Schadensersatzanspruch geltend ge-
macht werden kann, höchstens jedoch
der vom Bürgen genehmigte vertragli-
che Regelzinssatz. Die Höhe des Scha-
densersatzanspruchs ist auf den Basis-
zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(§ 247 BGB) zuzüglich 3 v. H. p. a. be-
grenzt, es sei denn, im Einzelfall wird
ein höherer Schadensersatzanspruch
nachgewiesen. Zu den verbürgten Kos-

ten gehören nicht die Bürgschaftsent-
gelte für die Landesbürgschaften und
die eigenen Aufwendungen/Ausgaben
des Kreditgebers/der Treuhänderbank
bzw. deren Erfüllungsgehilfen. Zinses-
zinsen, Zinszuschläge jeder Art und alle
etwaigen sonstigen Nebenforderungen
und Kosten sind nicht mitverbürgt; sie
können demzufolge dem Land Nord-
rhein-Westfalen gegenüber auch nicht
mittelbar geltend gemacht werden.

2 Sicherheiten
Die für den landesverbürgten Kredit zu
bestellenden Sicherheiten dienen zur Si-
cherung des Gesamtkredits; eine Be-
stellung von Sondersicherheiten für den
Risikoanteil des Kreditgebers ist grund-
sätzlich unzulässig. Etwaige Sicherhei-
ten, die dem Kreditgeber und/oder der
eingeschalteten Treuhänderbank für an-
dere, nicht vom Land verbürgte Kredi-
te bestellt worden sind, haften nachran-
gig für den vom Land verbürgten Kre-
dit mit. Verwertungserlöse, die nach Er-
füllung des Besicherungszwecks ver-
bleiben, sind auf alle weiteren Kredite
des Kreditgebers oder der eingeschal-
teten Treuhänderbank einschließlich
des landesverbürgten Kredits im Verhält-
nis ihrer jeweiligen Valutierung zu ver-
teilen, es sei denn, es ist etwas anderes
bestimmt.

3 Verpflichtungen des Kreditgebers
3.1 Der Kreditgeber hat bei der Antragstel-

lung und der Beurteilung des Kreditneh-
mers und seines Antrags (Nr. 9.1.1 der
Bürgschaftsrichtlinien) sowie bei der
Einräumung,Verwaltung,Überwachung
und Abwicklung des landesverbürgten
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Kredits und der hierfür bestellten Sicher-
heiten die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns anzuwenden.

3.2 Der Kreditgeber ist verpflichtet, den lan-
desverbürgten Kredit und die hierfür be-
stellten Sicherheiten gesondert von sei-
nen übrigen Geschäften mit dem Kre-
ditnehmer zu verwalten; er hat insbeson-
dere für den landesverbürgten Kredit ein
gesondertes Konto zu führen.

3.3 Der Kreditgeber ist verpflichtet, die
zweckgebundene Verwendung der Kre-
ditmittel und die Einhaltung der im Zu-
sammenhang mit der Übernahme der
Landesbürgschaft getroffenen Vereinba-
rungen zu überwachen.

3.4 Der Kreditgeber hat Ereignisse, die we-
sentliche Rückwirkungen auf das Ver-
tragsverhältnis haben oder haben kön-
nen, der PwC unverzüglich anzuzeigen,
insbesondere

3.4.1 wenn sich – auch vor Aushändigung der
Bürgschaftsurkunde – die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Kreditnehmers
wesentlich verschlechtern,

3.4.2 wenn der Kreditnehmer mit der Zah-
lung der vereinbarten Zins- oder Til-
gungsleistungen auf den landesverbürg-
ten Kredit länger als 3 Monate in Ver-
zug gerät,

3.4.3 wenn der Kreditgeber feststellt, dass
sonstige Kreditbedingungen vom Kre-
ditnehmer verletzt worden sind,

3.4.4 wenn sich nachträglich die Angaben
des Kreditnehmers über seine Vermö-
gens- oder Einkommensverhältnisse als
unrichtig oder unvollständig erweisen,

3.4.5 wenn die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Kredit-
nehmers beantragt wird,

3.4.6 wenn sonstige Umstände eintreten,
durch die nach Ansicht des Kreditge-
bers die Rückzahlung des landesverbürg-
ten Kredits gefährdet wird,

3.4.7 wenn das geförderte Unternehmen oder
der geförderte Betrieb oder wesentliche
Betriebsteile ohne Einwilligung des Fi-
nanzministeriums aus Nordrhein-West-
falen verlegt werden.

3.5 Der Kreditgeber ist verpflichtet, sein ver-
tragliches Kündigungsrecht auf Verlan-
gen des Finanzministeriums auszuüben.
Hierbei sind berechtigte Belange des
Kreditgebers zu berücksichtigen.

3.6 Stundungen der vereinbarten Zins- oder
Tilgungszahlungen, die einen Zeitraum
von 6 Monaten überschreiten, sowie
Änderungen der Kreditvereinbarungen
bedürfen der Zustimmung der PwC.

3.7 Die Abtretung oder Verpfändung der lan-
desverbürgten Kreditforderung bedarf
der Zustimmung der PwC. Erfolgt die
Abtretung oder Verpfändung ohne die
erforderliche Zustimmung, so erlischt
die Landesbürgschaft. Die Abtretung zur
Erlangung von Refinanzierungsmitteln
ist ohne Zustimmung zulässig, jedoch
anzeigepflichtig. Die Anzeigepflicht
entfällt, wenn die Abtretung im Rah-
men eines zentralgesteuerten Kredit-
oder Refinanzierungsprogramms er-
folgt. In beiden Fällen ist der Abtretende
Erfüllungsgehilfe des neuen Kreditge-
bers.

3.8 Reichen eingehende Zahlungen nicht zur
Bedienung aller fälligen Forderungen
des Kreditgebers gegen den Kreditneh-
mer aus, so sind die Beträge auf den
landesverbürgten Kredit und die übri-
gen Forderungen des Kreditgebers im
Verhältnis ihrer jeweiligen Valutierung
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zu verrechnen. Dies gilt nicht für Erlö-
se aus Sicherheiten, sofern deren Zweck-
bestimmung der Verrechnung entge-
gensteht.

4 Ausfall
4.1 Der Ausfall gilt, sofern in der Bürg-

schaftsurkunde keine abweichende Re-
gelung enthalten ist, erst dann als einge-
treten, wenn und soweit die Zahlungs-
unfähigkeit des Kreditnehmers erwie-
sen ist und nennenswerte Eingänge aus
der Verwertung des Vermögens des Kre-
ditnehmers und der bestellten Sicher-
heiten auch nach Durchführung von
Zwangsmaßnahmen in absehbarer Zeit
nicht mehr zu erwarten sind.

4.2 Das Finanzministerium kann entschei-
den, dass von Zwangsmaßnahmen ge-
gen den Kreditnehmer abgesehen und
dass auf die Geltendmachung des vom
Land verbürgten Teils der Kreditforde-
rung ganz oder teilweise bedingt oder
unbedingt verzichtet wird, sofern dies
für das Land wirtschaftlicher und zweck-
mäßiger erscheint. Berechtigte Belan-
ge des Kreditgebers sind zu berücksich-
tigen. In den vorgenannten Fällen gilt
hinsichtlich der Inanspruchnahme der
Landesbürgschaft der Ausfall zu dem
vom Finanzministerium festzulegen-
den Zeitpunkt, spätestens jedoch 1 Jahr
nach Fälligkeit der nicht bezahlten Zin-
sen und/oder Tilgungsbeträge als ein-
getreten.

4.3 Das Finanzministerium behält sich vor,
in Abweichung von den Regelungen un-
ter Nrn. 4.1 und 4.2

4.3.1 auf die voraussichtlich zu leistende
Bürgschaftsschuld Abschlagszahlun-
gen zu entrichten,

4.3.2 nach Maßgabe der im Kreditvertrag für
den Fall ordnungsgemäßer Bedienung
festgelegten Zins- und Tilgungstermi-
ne seine Bürgschaftsverpflichtung zu er-
füllen.

4.4 Nach eingetretenem Ausfall macht der
Kreditgeber seine Ansprüche aus der
Bürgschaft gegen das Land bei der PwC
geltend. Das Finanzministerium zahlt
nach Prüfung eines vom Kreditgeber zu
erstellenden Ausfallberichtes und Be-
ratung im Landesbürgschaftsausschuss
den aufgrund der Landesbürgschaft zu
leistenden Betrag. Sofern die Prüfung
noch nicht termingemäß abgeschlos-
sen werden konnte, erfolgt die Zahlung
des Landes unter Vorbehalt.

4.5 Nach Befriedigung durch das Land ist
der Kreditgeber verpflichtet, die Rech-
te – einschließlich der Rechte aus bestell-
ten Sicherheiten – auf das Land zu über-
tragen, soweit sie nicht gemäß § 774 BGB
kraft Gesetzes auf dieses übergehen.

4.6 Die auf das Land übergegangenen oder
übertragenen Rechte und Sicherheiten
sind vom Kreditgeber treuhänderisch für
das Land ohne besondere Entschädi-
gung, jedoch gegen Erstattung der Aus-
lagen (vgl. Nr. 1) in angemessener Hö-
he, mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns zu verwalten und zu ver-
werten.

4.7 Gehen Beträge, insbesondere aus der
Verwertung von Sicherheiten auf Kre-
ditforderungen, ein, für die das Land
bereits aufgrund der Landesbürgschaft
Zahlung geleistet hat, so überweist der
Kreditgeber diese Eingänge unverzüg-
lich an die PwC.

4.8 Bei Zahlung später als eine Woche nach
Eingang der Erlöse zahlt der Kreditge-
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ber Zinsen in Höhe des für den Kredit
vereinbarten Zinssatzes vom achten Ta-
ge nach dem Eingang der Beträge bis
zum Tage der Zahlung an die PwC.

4.9 Das Land Nordrhein-Westfalen wird
aus seiner Bürgschaftsübernahme inso-
weit frei, als der Kreditgeber den in der
Bürgschaftsurkunde sowie in diesen
Bedingungen festgelegten Verpflichtun-
gen nicht nachgekommen ist und da-
durch ein Ausfall oder eine Ausfaller-
höhung verursacht wurde, es sei denn,
der Kreditgeber kann beweisen,dass der
Ausfall oder die Ausfallerhöhung auch
sonst eingetreten wäre.

5 Prüfungs- und Auskunftsrechte
5.1 Das Finanzministerium und das zustän-

dige Fachministerium sind berechtigt,
beim Kreditgeber, bei der Treuhänder-
bank (als Erfüllungsgehilfe des Kredit-
gebers) und beim Kreditnehmer – beim
Kreditgeber und bei der Treuhänderbank
jedoch nur hinsichtlich der den landes-
verbürgten Kredit betreffenden Unter-
lagen – jederzeit eine Prüfung nach 
§ 39 (3) LHO vorzunehmen oder durch
Beauftragte vornehmen zu lassen.

5.2 Kreditnehmer, Kreditgeber und Treu-
händerbank haben den unter Nr. 5.1 ge-
nannten Stellen jederzeit Auskunft über
die mit der Übernahme von Bürgschaf-
ten zusammenhängenden Fragen zu er-
teilen. Ferner sind sie verpflichtet, auf
Verlangen des bürgenden Landes oder
der PwC alle Unterlagen, soweit sie den
landesverbürgten Kredit betreffen, dem
Finanzministerium, dem zuständigen
Fachministerium, dem Landesrech-
nungshof und den von diesen Beauftrag-
ten zu überlassen.

5.3 Die Kosten der Prüfung zahlt der Kre-
ditgeber, der mit den Kosten den Kre-
ditnehmer belasten kann. Es ist darauf
zu achten, dass die Kosten niedrig ge-
halten werden und dem Kreditnehmer
vermeidbare Kosten erspart bleiben.

5.4 Dem Landesrechnungshof stehen die
Prüfungsrechte nach § 91 (3) LHO und
die Auskunftsrechte nach § 95 LHO zu.

6 Kosten der Bürgschaftsübernahme
6.1 Für die Übernahme einer Landesbürg-

schaft werden nach Maßgabe nachste-
hender Bestimmungen einmalige und
laufende Entgelte erhoben, die vom
Kreditgeber als Primärschuldner zu zah-
len und vom Kreditnehmer zu tragen
sind.
Ausnahmen von der nachfolgenden Ent-
geltregelung sind bei Bürgschaften für
energiewirtschaftliche Maßnahmen
möglich.

6.1.1 Das einmalige Antragsentgelt, das mit
Antragstellung fällig und auch im Fal-
le der Rücknahme oder Ablehnung des
Bürgschaftsantrags zu zahlen ist, beträgt
0,5 v. H. der beantragten Landesbürg-
schaft, mindestens jedoch 250 EUR und
höchstens 25 000 EUR.

6.1.2 Während der Laufzeit der Landesbürg-
schaft sind für jedes angefangene Ka-
lenderjahr 0,5 v.H. des Bürgschaftsbe-
trages bzw. des verbliebenen Bürg-
schaftsbetrages zu entrichten; das erste
laufende Entgelt ist bei Aushändigung
der Bürgschaftsurkunde fällig, die spä-
teren Entgelte sind bis zum 10. Januar
eines jeden neuen Kalenderjahres zu 
zahlen. 
Das laufende Entgelt wird letztmalig für
das Kalenderjahr erhoben, in dem die
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Bürgschaftsurkunde als erledigt zurück-
gegeben wird bzw. – bei Inanspruch-
nahme des Landes – der Kreditgeber der
PwC den Ausfallbericht einreicht.

6.2 Das Finanzministerium behält sich vor,
– bei Verlängerung der Bewilligung

(Nr. 9.2.3 der Richtlinien)
– bei wesentlichen Änderungen einer

bereits bewilligten Landesbürgschaft
ein Bearbeitungsentgelt bis zur Höhe
des unter Nr. 6.1.1 geregelten Antrags-
entgelts zu erheben.

7 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle sich aus dem Bürg-
schaftsverhältnis ergebenden Ansprüche
und Gerichtsstand für alle Rechtsstrei-
tigkeiten ist Düsseldorf.
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Richtlinien für die Übernahme von 
Beteiligungsgarantien durch die 
Bürgschaftsbank NRW GmbH 

Kreditgarantiegemeinschaft

1 Allgemeines
1.1 Die Bürgschaftsbank – nachstehend BB

genannt – übernimmt Garantien für be-
schränkt haftende Beteiligungen von
privaten Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften – nachstehend KBG genannt –
an kleinen und mittleren Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft und des
Gartenbaus in Nordrhein-Westfalen (Be-
teiligungsnehmer) nach Maßgabe die-
ser Richtlinien, wenn die Beteiligung
ohne die Garantie nicht zustande käme
und sofern und soweit diese nach den
jeweils gültigen Regeln der Europäi-
schen Union für staatliche Beihilfen
(KMU- bzw. de-minimis-Regelungen)
gewährt werden können. Die Garantien
sind durch die Bundesrepublik Deutsch-
land und das Land Nordrhein-Westfa-
len teilweise rückgarantiert. Sie sind des-
halb Subventionen nach Bundes- bzw.
Landesrecht.

1.2 Garantien werden grundsätzlich als
Höchstbetragsgarantien übernommen.

1.3 Die Garantien werden in Höhe bis zu
70 % der Beteiligungssumme und bis
zu 70 % der vertraglich vereinbarten An-
sprüche auf den fest vereinbarten, ge-
winnunabhängig zu ermittelnden Er-
trag aus der Beteiligung, wenn und so-
weit diese im Falle der Inanspruchnah-

me der Garantie entstanden sind, nach
Maßgabe der Garantieurkunde gege-
ben. Für die Geltendmachung der Er-
tragsansprüche ist Voraussetzung, dass
die Gesamtabrechnung der Beteiligung
nach ihrer Beendigung ergeben hat, dass
im Jahresdurchschnitt der Beteiligungs-
laufzeit die Gesamtbelastung aus der Be-
teiligung (ohne Kapitalrückzahlung)
nicht den Höchstsatz überschreitet, der
zum Zeitpunkt der Beteiligungsüber-
nahme in der Richtlinie für mit öffent-
lichen Mitteln geförderte Beteiligungen
an kleinen und mittleren Unternehmen
(ERP-Beteiligungsprogramm) des Bun-
desministers für Wirtschaft festgelegt
ist.
In die Rückgarantie sind das Beteili-
gungsentgelt, die nach Beendigung der
Beteiligung durch Umwandlung in ein
Darlehen vereinbarten Zinsen in markt-
üblicher Höhe sowie Kosten der Kündi-
gung und Rechtsverfolgung einbezogen.
Ab Eintritt des Verzuges des Darlehens-
nehmers ist der Zinssatz in die Rückga-
rantie einbezogen, der gegenüber dem
Darlehensnehmer als Schadensersatz-
anspruch geltend gemacht werden kann.
Die Höhe des Schadensersatzanspruches
ist auf den Basiszinssatz zuzüglich 3 %
begrenzt, es sei denn, im Einzelfall wird
ein höherer Schadensersatzanspruch
nachgewiesen. In keinem Fall darf je-
doch der vertraglich vereinbarte Darle-
henszinssatz überschritten werden. Zin-
seszinsen, Stundungszinsen, Provisi-

Vorschriften für Beteiligungsgarantien 
der Bürgschaftsbank
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onszinsen, Strafzinsen, Überziehungs-
zinsen, Bearbeitungsgebühren, Garan-
tieprovisionen und Prüfungskosten sind
von der Rückgarantie nicht erfasst und
dürfen auch nicht mittelbar gegenüber
dem Land in die Ausfallberechnung ein-
bezogen werden.

1.4 Ein Rechtsanspruch auf Übernahme von
Garantien besteht nicht.

1.5 Die garantierte Beteiligung soll nicht
höher sein als das vorhandene Eigen-
kapital und den Betrag von 1.000.000
EUR nicht übersteigen. Diese Begren-
zung gilt auch für mehrere garantierte
Beteiligungen an demselben Unterneh-
men.

1.6 Die Laufzeit der garantierten Beteili-
gung soll ihrem Verwendungszweck
entsprechen und in der Regel 10 Jahre
nicht überschreiten.

1.7 Der Beteiligungsnehmer muss die ga-
rantierte Beteiligung jederzeit mit ei-
ner Kündigungsfrist von 12 Monaten
ganz oder teilweise kündigen können.
Zahlungseingänge werden zunächst auf
Kosten und Beteiligungsertrag, dann
auf die Beteiligungssumme angerech-
net. Etwaige Teilrückzahlungen auf die
Beteiligungssumme müssen anteilig den
garantierten und den nicht garantierten
Anteil mindern.

1.8 Förderungsfähig sind Beteiligungen an
Unternehmen, die insbesondere von der
Ertragskraft des Unternehmens und der
Qualität der Unternehmensführung her
langfristig eine angemessene Rendite
und eine vertragsgemäße Abwicklung
der Beteiligung erwarten lassen.

1.9 Zweck der Förderung ist die Schaffung
oder Sicherung nachhaltig wettbewerbs-
fähiger selbstständiger Existenzen. In Be-

tracht kommen solche Unternehmen,die
ihre Eigenkapitalbasis erweitern oder
ihre Finanzverhältnisse konsolidieren
müssen, um vornehmlich Kooperatio-
nen, Innovationsprojekte (auch die Ent-
wicklung und Kommerzialisierung neu-
er Produkte), Umstellungen bei Struk-
turwandel oder Erweiterung, grundle-
gende Rationalisierung oder Umstellung
des Betriebes finanzieren zu können
sowie Existenzgründung; Beteiligun-
gen, die zur Sanierung der Finanzver-
hältnisse (d. h. alleinige vergangenheits-
orientierte finanzielle Dispositionen zur
Wiederherstellung eines intakten Ei-
genkapitals und einer angemessenen
Kapitalstruktur) dienen sollen, kom-
men nicht in Betracht.

1.10 Die Verträge zwischen Beteiligungsneh-
mer und Beteiligungsgeber dürfen kei-
ne die BB und die Rückgaranten benach-
teiligenden Vereinbarungen enthalten.

1.11 Die Teilnahme der Beteiligung am Ver-
lust im Konkurs- und Vergleichsfall darf
nicht ausgeschlossen sein.

1.12 Die KBG darf ohne Zustimmung der
BB für die Beteiligung – auch für den
nicht garantierten Anteil – keine Sicher-
stellung verlangen.

1.13 Die Gesamtbelastung aus der Beteili-
gung (ohne Kapitalrückzahlung) darf für
den Beteiligungsnehmer im Jahres-
durchschnitt der vorgesehenen Beteili-
gungsdauer den jeweils in der Garantie-
urkunde festgesetzten Höchstsatz nicht
übersteigen.

1.14 Die garantierte Beteiligung ist geson-
dert von den übrigen Geschäften des Be-
teiligungsnehmers mit der KBG zu ver-
walten.
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2 Verfahren
2.1 Der Beteiligungssuchende stellt den

Antrag auf Übernahme einer Garantie
für eine Beteiligung auf dem dafür vor-
gesehenen Formblatt bei einer KBG.
Diese leitet im Falle ihrer Bereitschaft,
die Beteiligung einzugehen, den Antrag
mit ihrer Stellungnahme zur Person und
dem Vorhaben des Beteiligungsneh-
mers mit den übrigen erforderlichen
Unterlagen, z. B. ihrer Entscheidungs-
vorlage, ihrem Beschlussprotokoll und
dem Vertragsentwurf in zweifacher Aus-
fertigung an die BB weiter.

2.2 Die BB ist berechtigt, eine Stellungnah-
me der jeweils zuständigen Kammer und
des jeweils zuständigen Fachverbands
zum Vorhaben sowie eine Bescheinigung
des zuständigen Finanzamts darüber, ob
und ggf. in welcher Höhe Steuerrück-
stände (gestundete oder fällige Beträ-
ge mit Fälligkeitsdatum) bestehen, ein-
zuholen.

2.3 Die Übernahme der Garantie kann im
Einzelfall von Bedingungen und Auf-
lagen abhängig gemacht werden.

2.4 Die Garantie wird wirksam mit Aushän-
digung der Garantieerklärung an die
KBG und dem Abschluss eines rechts-
gültigen schriftlichen Beteiligungsver-
trages zwischen KBG und Beteili-
gungsnehmer.

2.5 Falls die KBG zinsgünstige Refinanzie-
rungsmittel in Anspruch nehmen will,
soll sie einen entsprechenden Antrag spä-
testens zur gleichen Zeit stellen.

3 Kosten 
3.1 Für die Übernahme einer Garantie wer-

den nach Maßgabe nachstehender Be-
stimmungen einmalige und laufende

Entgelte erhoben,die vom Beteiligungs-
geber und Primärschuldner zu zahlen
und vom Beteiligungsnehmer zu tragen
sind.

3.2 Das einmalige Entgelt (Bearbeitungsge-
bühr), das mit der Antragstellung fällig
und auch im Falle der Rücknahme oder
Ablehnung des Garantieantrags zu zah-
len ist, beträgt mindestens 1,5 % der be-
antragten Garantie oder 400 EUR. Ein
im einzelnen diesen Mindestbetrag über-
schreitendes Entgelt ist vorab zwischen
BB und KBG zu vereinbaren.

3.3 Während der Laufzeit der Garantie sind
für jedes angefangene Kalenderjahr bis
zu 2 % des Beteiligungsbetrages zu ent-
richten. Das erste laufende Entgelt ist
bei Aushändigung der Garantieurkun-
de fällig; die Garantieprovision wird
letztmalig für das Kalenderjahr erho-
ben, in dem die Garantieurkunde als er-
ledigt zurückgegeben wird. Bei vorzei-
tiger Entlassung der BB aus der Garan-
tieverpflichtung erfolgt grundsätzlich
keine Rückvergütung entrichteter Ga-
rantieprovision.

3.4 Die BB behält sich vor, bei Änderun-
gen der Bedingungen einer bestehen-
den Garantie eine angemessene Bearbei-
tungsgebühr bis zur unter der Ziffer 3.2
geregelten Höhe zu erheben.

3.5 Zu den Kosten gemäß Ziffern 3.2 bis
3.4 wird die gesetzliche Mehrwertsteuer
berechnet.

3.6 Die Beträge werden im Lastschriftver-
fahren eingezogen.

3.7 Über die jeweilige Höhe der nach z. B.
Ziffer 3.2 und Ziffer 3.3 zu entrichten-
den Entgelte trifft die BB bei Antragstel-
lung eine Entscheidung.
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4 Stellung der Kapitalbeteiligungsge-
sellschaft gegenüber der Bürgschafts-
bank 

4.1 Sorgfaltspflicht
Die KBG ist verpflichtet, bei Eingehung
der Beteiligung, ihrer Verwaltung so-
wie ihrer Abwicklung die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Kaufmannes unter Be-
achtung dieser Richtlinien und der Be-
stimmungen der Garantieerklärung an-
zuwenden.

4.2 Beteiligungsvertrag
4.2.1 Der Beteiligungsvertrag ist unter Be-

achtung der Garantieerklärung der BB
auszufertigen. Er darf im übrigen nicht
anders ausgestaltet sein, als er ohne Ga-
rantie ausgestaltet worden wäre.

4.2.2 Er ist innerhalb von drei Monaten nach
Zugang der Garantieerklärung abzu-
schließen und der BB unverzüglich zu
übersenden. In Ausnahmefällen kann
Fristverlängerung beantragt werden.

4.3 Berichtspflicht
4.3.1 Bis spätestens 15. Januar jeden Jahres

ist der BB die Höhe der am 31. Dezember
des Vorjahres jeweils garantierten Be-
teiligung zu melden.

4.3.2 Der BB ist nach Ablauf eines jeden Ge-
schäftsjahres der von einem Wirtschafts-
prüfer, einem vereidigten Buchprüfer,
einem Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe oder einer im Einvernehmen
mit der KBG und der BB bestellten ge-
eigneten Person oder Einrichtung auf-
gestellte, auf Anforderung testierte Jah-
resabschluss (Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung) des Beteiligungsneh-
mers mit einer Stellungnahme der KBG
unverzüglich zuzusenden.

4.3.3 Der BB ist unverzüglich mitzuteilen,
wenn
a) der Beteiligungsnehmer wesentli-

che Bestimmungen des Beteili-
gungsvertrages verletzt hat. Außer-
dem sind der BB alle sonst für das
Beteiligungsverhältnis bedeutsa-
men Ereignisse mitzuteilen. Das
gilt beispielsweise, wenn

aa) der Beteiligungsnehmer mit der
Zahlung der vereinbarten Beteili-
gungsentgelte und Tilgungsbeträge
länger als zwei Monate in Verzug
geraten ist.

ab) die Angaben des Beteiligungsneh-
mers über seine Vermögens- und
Einkommensverhältnisse sich nach-
träglich als unrichtig oder unvoll-
ständig erweisen,

ac) die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Beteili-
gungsnehmers oder eines Gesell-
schafters beantragt wird,

ad) sonstige Umstände bekannt werden,
durch die nach Ansicht der KBG die
vertragsgemäße Abwicklung der
Beteiligung gefährdet wird,

ae) der Beteiligungsnehmer den Be-
trieb aufgibt,

af) die KBG die Beteiligung kündigt,
b) der Beteiligungsnehmer seinen Be-

trieb außerhalb des Landes Nord-
rhein-Westfalen verlegt.

4.4 Prüfung/Auskunftserteilung
4.4.1 Die KBG hat jederzeit eine Prüfung der

sich auf die garantierte Beteiligung be-
ziehenden Unterlagen durch die BB so-
wie die Bundesrepublik Deutschland
(Bund) und das Land Nordrhein-Westfa-
len als Rückgaranten oder deren Beauf-
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tragte und die Rechnungshöfe des Bun-
des und des Landes zu dulden.

4.4.2 Sie hat den genannten Stellen jederzeit
die im Zusammenhang mit der Garan-
tie erbetenen Auskünfte zu erteilen.

4.5 Kündigung
4.5.1 Die KBG darf die Beteiligung nur im

Einvernehmen mit der BB kündigen.
4.5.2 Die BB kann die Kündigung der Betei-

ligung durch die KBG verlangen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt.

4.5.3 Wenn die KBG die Beteiligung gleich-
wohl nicht kündigt, wird die BB von ih-
rer Garantieverpflichtung frei.

4.6 Übertragung
Eine Übertragung der Beteiligung be-
darf der Zustimmung der BB.

4.7 Beratung
Die BB erwartet, dass die KBG den Be-
teiligungsnehmer auf dessen Wunsch in
Finanzierungsangelegenheiten berät.
Darüber hinaus soll sie keinen Einfluss
auf die laufende Geschäftsführung des
Unternehmens nehmen, es sei denn, der
Bestand der Beteiligung und/oder eine
angemessene Rendite wären gefährdet.

5 Stellung des Beteiligungsnehmers ge-
genüber der Kapitalbeteiligungsge-
sellschaft und der Bürgschaftsbank
Es ist Aufgabe der KBG, die entspre-
chenden Erklärungen des Beteiligungs-
nehmers bzw. seiner Gesellschafter her-
beizuführen.

5.1 Auskünfte
Der Beteiligungsnehmer hat
a) der KBG und der BB auf Verlangen

jederzeit Auskunft über seine Ge-
schäfts- und Betriebsverhältnisse zu
erteilen und der KBG jeweils inner-
halb der ersten sechs Monate des fol-
genden Geschäftsjahres den von ei-
nem Wirtschaftsprüfer, einem verei-
digten Buchprüfer, einem Angehöri-
gen der steuerberatenden Berufe oder
einer im Einvernehmen mit der KBG
und der BB bestellten geeigneten
Person oder Einrichtung aufgestell-
ten,auf Anforderung testierten Jahres-
abschluss (Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung) in zweifacher Aus-
fertigung zu übergeben. Darüber hi-
naus können die KBG und die BB
Zwischenabschlüsse und sonstige
Angaben über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Beteiligungsneh-
mers anfordern,

b) der KBG alle für das Beteiligungsver-
hältnis bedeutsamen Ereignisse un-
verzüglich mitzuteilen.

5.2 Zustimmung
5.2.1 Der Beteiligungsnehmer hat bei folgen-

den Maßnahmen (vorbehaltlich Ziffer
5.2.2) die Zustimmung der KBG ein-
zuholen:
a) Veränderung des Kreises der Gesell-

schafter oder der Teilhaber
b) Änderungen in der Geschäftsführung

oder bei ähnlich leitenden Personen
c) Erwerb, Veräußerung und Belastung

von Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten in wesentlichem
Umfang

d) wesentliche Erweiterung oder Ein-
schränkung der technischen Betriebs-
kapazität sowie wesentliche Ände-
rungen des Geschäftszweiges
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e) Abschluss von Rechtsgeschäften
außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs, insbesondere Be-
teiligung an anderen Unternehmun-
gen

f) Abschluss von Betriebsüberlassungs-
und Pachtverträgen, von Interessen-
gemeinschafts- oder Organverträgen
und ähnlichen über den üblichen
Geschäftsbetrieb hinausgehenden
Geschäften.

5.2.2 Soweit die Maßnahmen nach Ziffer
5.2.1 nicht vom Beteiligungsnehmer
veranlasst sind, hat er diese unverzüg-
lich der KBG anzuzeigen.

5.3 Besichtigungsrecht, Überprüfung
Die KBG und die BB sowie ihre Be-
auftragten haben jederzeit das Recht,den
Betrieb zu besichtigen. Sie haben fer-
ner das Recht, die Jahresabschlüsse so-
wie das gesamte Rechnungswesen ein-
schließlich der dazugehörigen Ge-
schäftsvorfälle entweder selbst oder
durch einen Beauftragten auf Kosten des
Beteiligungsnehmers überprüfen zu las-
sen, wenn das Testat für die Jahresab-
schlüsse nicht beigebracht, einge-
schränkt oder verweigert worden ist.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn
der Beteiligungsnehmer seinen Ver-
pflichtungen nach Ziffer 5.1 nicht nach-
kommt.

5.4 Außerordentliche Kündigung
Der Beteiligungsnehmer hat anzuerken-
nen, dass die Beteiligung aus wichti-
gem Grund von der KBG jederzeit frist-
los gekündigt werden kann. Soweit die
Einlage noch nicht oder nicht voll geleis-
tet ist, wird die KBG außerdem von ih-

rer Einlageverpflichtung befreit. Als
wichtiger Grund gilt insbesondere,

5.4.1 wenn der Beteiligungsnehmer wesent-
liche Verpflichtungen aus dem Beteili-
gungsvertrag verletzt,

5.4.2 wenn bei Beteiligungsnehmer Umstän-
de eintreten, die nach Ansicht der KBG
die Beteiligung als gefährdet erschei-
nen lassen,

5.4.3 wenn der Beteiligungsnehmer ohne Zu-
stimmung der KBG seinen derzeitigen
Geschäftsbetrieb vollständig oder zu
einem wesentlichen Teil einstellt, sei-
ne Anlagen oder die Ausrüstung seiner
Anlagen vollständig oder zu einem we-
sentlichen Teil von dem jetzigen Be-
triebsort entfernt, verpachtet, verkauft
oder sonstwie überträgt oder den Sitz
seiner Verwaltung nach außerhalb des
Landes Nordrhein-Westfalen verlegt.

5.5 Prüfung
5.5.1 Der Beteiligungsnehmer ist verpflich-

tet, jederzeit eine Prüfung durch die un-
ter Ziffer 4.4.1 genannten Stellen oder
deren Beauftragte zu dulden.

5.5.2 Desgleichen hat er den genannten Stel-
len oder deren Beauftragten die von ihm
im Zusammenhang mit der Garantie er-
betenen Auskünfte zu erteilen.

5.5.3 Der Beteiligungsnehmer gestattet, dass
das Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen im Falle der Kün-
digung aus wichtigem Grund, der beim
Beteiligungsnehmer liegt, und einer
deshalb drohenden Inanspruchnahme
des Landes Auskünfte beim Finanzamt
einholt.
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5.6 Entbindung der KBG von ihrer
Schweigepflicht
Der Beteiligungsnehmer hat sich damit
einverstanden zu erklären, dass die KBG
der BB und den zur Prüfung berufenen
Organen des Bundes und des Landes alle
notwendigen Auskünfte gibt.

5.7 Privatentnahmen
Die Privatentnahmen sind so zu bemes-
sen, dass der Beteiligungsnehmer auch
seine Verpflichtungen aus der Beteili-
gung erfüllen kann und eine angemes-
sene Eigenkapitalbildung erfolgt.

5.8 Versicherungen
Der Beteiligungsnehmer hat seinen Be-
trieb branchenüblich in ausreichendem
Umfange zu versichern.

5.9 Prüfungskosten
Der Beteiligungsnehmer hat die Kosten
der Prüfung nach Ziffer 4.4.1 und Zif-
fer 5.5.1 sowie die Kosten einer Prü-
fung bei der BB durch die Rückgaran-
ten aus Gründen, die beim Beteiligungs-
nehmer liegen, zu tragen.

5.10 Ablösung der Beteiligung
5.10.1 Nach Ablauf der vereinbarten Zeit ist

der Beteiligungsbetrag zum Nennwert
zuzüglich ausstehender Beteiligungs-
entgelte zurückzuzahlen. Das gleiche gilt
im Falle der vorzeitigen Kündigung
durch den Beteiligungsnehmer und der
außerordentlichen Kündigung gemäß
Ziffer 5.4.

5.10.2 Für den Fall der vorzeitigen Kündigung
kann ein Agio vereinbart werden.

5.10.3 Im Falle der Liquidation des Beteili-
gungsnehmers außerhalb des Insolvenz-

verfahrens ist der Beteiligungsbetrag im
Range vor allen Ansprüchen der sons-
tigen Gesellschafter abzudecken.

6 Inanspruchnahme der BB
6.1 Voraussetzung
6.1.1 Die BB kann in Anspruch genommen

werden, wenn
a) feststeht, dass die Beteiligung verlo-

ren oder nach Ablauf eines Jahres seit
Fälligkeit oder Eintritt der Auflö-
sung des Unternehmens oder Ab-
schluss des Liquidationsvergleichs
über das Unternehmen nicht zurück-
gezahlt ist,

b) die Gesamtabrechnung der Beteili-
gung nach ihrer Beendigung ergeben
hat, dass die im Rahmen der Ziffer
1.12 liegenden, vertraglich begrün-
deten Ansprüche der KBG auf Be-
teiligung am Ertrag des Unterneh-
mens nicht oder nicht in vollem Um-
fang befriedigt worden sind.

6.1.2 Kommen Ansprüche nach Ziffer 6.1.1a)
und Ziffer 6.1.1b) in Betracht, so sind
sie zusammen geltend zu machen.

6.1.3 Vereinbarungen zwischen der KBG und
dem Beteiligungsnehmer zum Nachteil
der Garanten bleiben außer Betracht.

6.2 Abtretung verfügbarer Ansprüche
Bei Inanspruchnahme der Garantie hat
die KBG einen Anteil der ihr etwa ge-
gen den Beteiligungsnehmer noch zuste-
henden Ansprüche aus dem Beteili-
gungsverhältnis nach Möglichkeit in
eine verzinsliche Forderung umzuwan-
deln und diese an die BB abzutreten.
Für die Bemessung dieses Anteils ist das
Verhältnis des garantierten Teils der
Beteiligung zur Gesamtbeteiligung zu-
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grunde zu legen. Die KBG hat den abge-
tretenen Teil treuhänderisch für die BB
zu verwalten. Stehen der KBG Siche-
rungsgegenstände zur Verfügung, so ist
die BB am Verwertungserlös im Verhält-
nis des garantierten zum nicht garan-
tierten Teil zu beteiligen.

6.3 Sorgfaltspflicht
Die KBG hat sich auch nach Fällig-
werden der Beteiligung mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns um
Rückzahlung der fälligen Beträge zu
bemühen.

6.4 Freistellung der BB
Die BB wird aus ihrer Beteiligungsga-
rantie insoweit frei, als die KBG eine
ihr auferlegte Verpflichtung schuldhaft
nicht erfüllt und dadurch ein Ausfall oder
eine Ausfallerhöhung eintritt; es sei
denn, die KBG kann beweisen, dass der
Ausfall oder die Ausfallerhöhung auch
ohne ihre Pflichtverletzung eingetreten
wäre.

7 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle
aus der Garantieübernahme sich erge-
benden Ansprüche ist der Sitz der BB. 
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Richtlinie des Landes 
Nordrhein-Westfalen für

Garantien von Beteiligungen
an kleinen und mittleren Unternehmen

der gewerblichen Wirtschaft

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land Nordrhein-Westfalen, vertre-

ten durch das Finanzministerium, über-
nimmt im Rahmen der Ermächtigung
durch das jeweilige Haushaltsgesetz
nach Maßgabe dieser Richtlinie Garan-
tien für Beteiligungen privater Kapital-
beteiligungsgesellschaften (KBG) an
kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) zur Förderung volkswirtschaft-
lich sinnvoller Vorhaben, die in Nord-
rhein-Westfalen oder aus sonstigen
Gründen im Interesse des Landes durch-
geführt werden.

1.2 Garantiefähig sind Beteiligungen, bei
denen die Haftung der KBG auf einen
festen Betrag begrenzt ist [stille (typi-
sche) oder offene Beteiligungen (ein-
schließlich atypische stille Beteiligun-
gen)].

1.3 Kann für die Beteiligung eine Garantie
der Bürgschaftsbank Nordrhein-West-
falen GmbH – Kreditgarantiegemein-
schaft – beantragt werden, soll eine
Landesgarantie nicht übernommen wer-
den (Garantien der Bürgschaftsbank
NRW GmbH – Kreditgarantiegemein-
schaft – können von allen KBG in An-
spruch genommen werden).

1.4 Ein Anspruch auf Gewährung einer Ga-
rantie besteht nicht; die Bewilligungs-

behörde entscheidet aufgrund ihres
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der haushaltsrechtlichen Ermächtigung.

1.5 Es wird erwartet, dass Co-Finanzie-
rungsmöglichkeiten, die die Garantie-
übernahme des Landes mindern können,
genutzt werden.

2 Zuwendungsvoraussetzungen/Betei-
ligungsgeber

2.1 Antragsberechtigt sind KBG und der/die
Beteiligungsnehmer/in gemeinsam. Die
Garantie des Landes wird gegenüber der
KBG übernommen.
Als Beteiligungsgeber werden nur in-
stitutionelle Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften akzeptiert, d. h. KBG, die sich
mit ihrem Beteiligungsangebot an eine
Vielzahl von potentiellen Beteiligungs-
nehmern wenden,mit diesem Geschäfts-
zweck am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr teilnehmen und von ihrer finan-
ziellen Ausstattung und ihrem Ge-
schäftsbetrieb her die Gewähr dafür bie-
ten, dass die Beteiligung ordnungsge-
mäß abgewickelt wird.

2.2 Die Garantie der Beteiligung setzt vo-
raus, dass die KBG sich verpflichtet,
– bei Eingehen der Beteiligung, ihrer
Verwaltung sowie Abwicklung die Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns un-
ter Beachtung dieser Richtlinie anzu-
wenden und
– eine begleitende Betreuung und Bera-
tung des Unternehmens sicherzustellen.

2.3 Die Garantie des Landes wird in inlän-
discher Währung übernommen.
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3 Gegenstand der Förderung/Beteili-
gungsnehmer

3.1 Gegenstand der Förderung ist die Ge-
währung einer Garantie zur Sicherung
einer Beteiligung an KMU. KMU sind
Unternehmen, die

3.1.1 weniger als 250 Arbeitskräfte beschäf-
tigen und

3.1.2 einen Jahresumsatz von nicht mehr als
40 Mio EUR erzielen oder eine Bilanz-
summe von nicht mehr als 27 Mio EUR
erreichen und

3.1.3 sich nicht zu 25 % oder mehr des Kapi-
tals oder der Stammanteile im Besitz
eines oder mehrerer Unternehmen be-
finden, die den Voraussetzungen nach
Nummern 3.1.1 und 3.1.2 nicht ent-
sprechen.

3.2 Die Subventionswertgrenzen des KMU-
Gemeinschaftsrahmens (gültige Fas-
sung) der Europäischen Kommission
sind einzuhalten.

3.3 Förderfähig sind Unternehmen, die auf-
grund eines plausiblen Unternehmens-
konzeptes mittelfristig eine angemes-
sene Rendite und eine vertragsgemäße
Abwicklung der Beteiligung erwarten
lassen.

3.4 Die Beteiligungsnehmer müssen ver-
trauenswürdig sein.
Insbesondere wird erwartet, dass die Be-
teiligungsnehmer

3.4.1 ihren steuerlichen Verpflichtungen nach-
kommen,

3.4.2 ein geordnetes Rechnungswesen ein-
richten oder über ein solches verfügen,

3.4.3 für die Durchführung rechtsverbindlich
vorgeschriebener Umweltschutzmaß-
nahmen sorgen und

3.4.4 die rechtsverbindlichen Vorschriften
zum Schutz der Arbeitnehmer beachten.

3.5 Eine Garantie zur Sicherung einer Be-
teiligung kann zur Finanzierung fol-
gender Maßnahmen gewährt werden:

3.5.1 Entwicklung, Optimierung und Anpas-
sung innovativer Vorhaben und die spä-
tere Umsetzung in die Produktion im
Rahmen der Technologiekriterien des
Landes (TPW).

3.5.2 Durchführung innovativer Vorhaben zur
Markteinführung technologisch neuer
Produkte und Verfahren.

3.5.3 Gründung einer ersten rechtlich selbst-
ständigen Existenz oder deren Festigung
während der ersten fünf Jahre nach der
Gründung.

3.5.4 Konsolidierung oder strukturelle Um-
stellung. Die Konsolidierung soll inner-
halb von drei Jahren abgeschlossen sein;
die Laufzeit der Garantie soll sich grund-
sätzlich an die Umsetzungszeit der Kon-
solidierung anlehnen. Die einschlägi-
gen Leitlinien der Europäischen Kom-
mission zur Förderung von Unterneh-
men in Schwierigkeiten sind zu beach-
ten, insbesondere sind Garantien für
Beteiligungen in einer Höhe ab
511 291,88 EUR an ein Unternehmen
in Schwierigkeiten, das bereits in den
vorausgegangenen fünf Jahren eine Re-
strukturierungsbeihilfe erhalten hat, im
einzelnen bei der Europäischen Kom-
mission zu notifizieren.
Garantien an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten aus sensiblen Sektoren sind
einzeln zu notifizieren. Voraussetzung
der Konsolidierungsbeihilfe ist, dass
das Unternehmen einen tragfähigen
Umstrukturierungsplan vorgelegt hat.
Die Beihilfe wird sich auf das für die
Umstrukturierung notwendige Mindest-
maß beschränken.
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Voraussetzung der Beihilfe im Einzel-
fall ist eine Kapazitätsverringerung im
Sinne der Leitlinie für die Beurteilung
von staatlichen Beihilfen zur Rettung
und Umstrukturierung in Schwierig-
keiten (ABl. vom 23.12.1994, S. 12, er-
gänzt durch die Vorschriften für den
Landwirtschafts- und Fischereisektor,
ABl. C 283 vom 19.08.1997, S. 2, und
verlängert durch die Mitteilung der
Kommission,veröffentlicht im ABl.C74
vom 10.03.1998, S. 31), sofern es sich
bei dem relevanten Markt um einen
Markt mit strukturellen Überkapazitä-
ten in der EU handelt und das Unterneh-
men im Regelfall nicht einem Regio-
nalfördergebiet belegen ist.

3.6 Die Umschuldung oder die Ablösung
bestehender Kredite durch eine geför-
derte Beteiligung ist grundsätzlich aus-
geschlossen.

4 Konditionen
4.1 Die Garantie wird i. d. R. in Höhe von

70v. H. der Beteiligungssumme und ggf.
von 70 v. H. der vertraglich vereinbar-
ten Ansprüche auf den Ertrag der stil-
len Beteiligung, wenn und soweit die-
se im Falle der Inanspruchnahme der
Garantie entstanden sind, nach Maßga-
be der Garantieurkunde gegeben.
Die Garantie für eine offene Beteiligung
erstreckt sich auf den Kapitaleinsatz der
eingegangenen Beteiligung und um-
fasst nicht tatsächlich entstandene oder
fiktiv berechnete Gewinnansprüche und
Wertsteigerungen. In Einzelfällen ist
die Vereinbarung abweichender Rege-
lungen möglich.
Verzugsschäden und Prüfungskosten
werden nicht in die Garantie einbezo-

gen und dürfen auch nicht mittelbar bei
der Ausfallberechnung berücksichtigt
werden.
Der Umfang der Garantie kann in Ab-
weichung vom Regelsatz dann bis zu
90 v. H. erreichen, wenn die Beteiligung
der Finanzierung von Vorhaben dient,
denen eine besondere Struktur- oder
Beschäftigungswirksamkeit zugespro-
chen wird. Hierzu zählen insbesondere
Vorhaben, die mit
a) der Schaffung wettbewerbsfähiger,

zukunftsträchtiger Arbeitsplätze,
b) dem Einsatz innovativer, hochwerti-

ger Technologien,
c) der Steigerung der Produktivität,
d) der Verbesserung des Qualifikations-

potentials der Arbeitsplätze,
e) der Mobilisierung privaten Kapitals,
f) der Durchführung von Verbund-

objekten
verbunden sind.
Dabei ist es erforderlich, dass mehr als
eines der genannten Kriterien vom Vor-
haben erfüllt wird.

4.2 Die Beteiligung beträgt mindestens
51 129,19 EUR und soll i. d. R. einen
Betrag von 1 022 583,76 EUR nicht
übersteigen. Der Beteiligungsnehmer
hat sich in zumutbarem Umfang an der
Finanzierung des Fördervorhabens zu
beteiligen.

4.3 Die Laufzeit der zu einer stillen Betei-
ligung gegebenen Garantie soll i. d. R.
einen Zeitraum von 10 Jahren nicht
übersteigen.
Die Garantie des Landes für eine offe-
ne Beteiligung wird für eine Dauer von
bis zu 10 Jahren gegeben. Bei einer vor-
zeitigen Aufgabe der Beteiligung durch
die KBG und einer Veräußerung mit 
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Gewinn behält das Land sich vor, an dem
Mehrerlös in Relation zu seiner Risiko-
übernahme zu partizipieren. Nähere
Einzelheiten werden in den „Allgemei-
nen Bestimmungen“ festgelegt.

4.4 Bei Kündigung einer stillen Beteili-
gung werden Zahlungseingänge zu-
nächst auf die Kosten, den Beteiligungs-
ertrag und dann auf die Beteiligungssum-
me angerechnet. Teilrückzahlungen auf
die Beteiligungssumme müssen antei-
lig den garantierten und den nicht ga-
rantierten Anteil mindern. Im Falle der
Kündigung des Beteiligungsverhält-
nisses durch den Beteiligungsnehmer
trägt dieser die Kosten der Kündigung.

4.5 Die Verträge zwischen Beteiligungsneh-
mer und Beteiligungsgeber dürfen kei-
ne das Land benachteiligenden Verein-
barungen enthalten.

4.6 Die KBG darf für den nicht garantier-
ten Anteil der Beteiligung keine Sicher-
stellung verlangen.

4.7 Die Teilnahme der Beteiligung am Ver-
lust darf im Insolvenzfall nicht ausge-
schlossen sein.
Die KBG hat mit sämtlichen Ansprüchen
aus einer stillen Beteiligung im Rang
hinter die Ansprüche aller übrigen Gläu-
biger des Beteiligungsnehmers, ausge-
nommen die Ansprüche aus Eigenka-
pital, eigenkapitalersetzenden Leistun-
gen der Gesellschafter und von deren
Angehörigen zurückzutreten.

4.8 Als ungesicherte Mitbeteiligte am Un-
ternehmensrisiko muss die KBG sich
Überwachungsrechte ausbedingen. Ge-
schäfte von besonderer Bedeutung be-
dürfen der Zustimmung der KBG.

4.9 Eine kaufmännische und finanzwirt-
schaftliche Überwachung der Unter-

nehmensentwicklung ist unerlässlich.
Aus diesem Grunde kann der Beteili-
gungsnehmer verpflichtet werden, eine
kaufmännische und finanzwirtschaftli-
che Überwachung der Unternehmens-
entwicklung durch einen Unternehmens-
berater nachzuweisen. Die Kosten die-
ser Überwachung hat der Beteiligungs-
nehmer zu tragen. Die KBG erstattet re-
gelmäßig – mindestens einmal zum
Ende des Geschäftsjahres des Unterneh-
mens – Bericht über die Unternehmens-
entwicklung an die PwC (s. Nr. 5.1).

4.10 Der Beteiligungsertrag bei einer stillen
Beteiligung ist in einem ausgewogenen
Verhältnis zwischen erfolgsabhängi-
gem und erfolgsunabhängigem Anteil
zu bemessen.

5 Verfahren
5.1 Die PwC Deutsche Revision AG, Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer
Straße 19, 40227 Düsseldorf (im Fol-
genden PwC genannt), ist beauftragt,
beim Garantieverfahren mitzuwirken,
insbesondere die Anträge entgegenzu-
nehmen, zu bearbeiten, zu begutachten
sowie die Garantiezusagen vorzuberei-
ten, zu verwalten und ggf. abzuwickeln.
Die PwC ist im Rahmen des ihr erteil-
ten Auftrags befugt, für das Land tätig
zu werden. Sie ist berechtigt, Erklärun-
gen namens und mit Wirkung für und
gegen das Land Nordrhein-Westfalen ab-
zugeben und entgegenzunehmen sowie
Zahlungen in Empfang zu nehmen.

5.2 Anträge auf Übernahme einer Landes-
garantie sind in 3-facher Ausfertigung
bei der PwC zu stellen. Dabei sind die
Bereitschaftserklärung des Beteili-
gungsgebers zur Beteiligungshergabe
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mit Angabe der Höhe der vorgesehenen
Beteiligung sowie eine Beurteilung des
Beteiligungsnehmers beizufügen. Die-
se Beurteilung hat auf der Grundlage
der vergangenen und gegenwärtigen
wirtschaftlichen Verhältnisse zu erfol-
gen und soll ein Urteil über die voraus-
sehbare künftige Entwicklung, ggf. wei-
tere Entwicklungsmöglichkeiten und
die aufgrund der in Aussicht genomme-
nen Beteiligung zu erwartenden positi-
ven Veränderungen einschließen.
Wenn die von der KBG für ihre eigene
Entscheidungsfindung erarbeiteten und
zusammengestellten Unterlagen dem
Land eine umfassende Risikoabwägung
möglich machen, werden diese Unter-
lagen herangezogen; der Antrag wird in
einem vereinfachten Verfahren bear-
beitet sowie zur Entscheidung gebracht.

5.3 Es ist eine Bescheinigung des zustän-
digen Finanzamtes beizubringen, ob
und ggf. in welcher Höhe Steuerrück-
stände (gestundete oder fällige Beträ-
ge und Fälligkeitsdatum) beim Beteili-
gungsnehmer und ggf. beim Beteili-
gungsgeber bestehen.

5.4 Die PwC ist berechtigt, in Einzelfällen
Stellungnahmen zum Vorhaben einzu-
holen.

5.5 Das für den Bereich Wirtschaft zustän-
dige Ministerium prüft die Anträge da-
raufhin, ob die ihnen zugrunde liegen-
den Vorhaben volkswirtschaftlich för-
derungswürdig sind und der unter Num-
mer 3.5 ff. angeführte Verwendungs-
zweck als gegeben angesehen werden
kann. Es gibt darüber eine Stellung-
nahme gegenüber dem Finanzministe-
rium unter gleichzeitiger Benachrich-
tigung der PwC ab.

5.6 Über den Antrag auf Übernahme einer
Garantie des Landes berät der Landes-
garantieausschuss.

5.6.1 Dem Landesgarantieausschuss gehören
an je ein Vertreter:
a) des Finanzministeriums,
b) des für den Bereich Wirtschaft zu-

ständigen Ministeriums (als Vorsit-
zender),

c) des für die Bereiche Land- und Forst-
wirtschaft zuständigen Ministeriums,

d) des für den Bereich Arbeit zuständi-
gen Ministeriums,

e) der Landesbank Nordrhein-Westfa-
len, Düsseldorf/Münster,

f) des privaten Bankengewerbes, der
Sparkassen und der genossenschaft-
lichen Kreditinstitute in Nordrhein-
Westfalen,

g) der nordrhein-westfälischen Indus-
trie- und Handelskammern und der
nordrhein-westfälischen Handwerks-
kammern.

Die Vertreter zu e), f) und g) werden je-
weils von deren Spitzenverbänden/ -ver-
einigungen auf Landesebene bzw. von
ihrem Vorstand oder ihrer Geschäftsfüh-
rung benannt.

5.6.2 Der Landesgarantieausschuss berät die
Anträge in Sitzungen, in denen der Be-
teiligungsnehmer und der Beteiligungs-
geber gehört werden können. Sachver-
ständige können vom Ausschuss hinzu-
gezogen werden.

5.6.3 Als Ergebnis seiner Beratung beschließt
der Landesgarantieausschuss mit Stim-
menmehrheit Empfehlungen zu den vor-
gelegten Anträgen. Das Ergebnis der Be-
ratung wird von der PwC protokolliert.

5.7 Über die Garantiebewilligung entschei-
det das Finanzministerium.
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5.7.1 Das Finanzministerium gibt seine Ent-
scheidung über den Garantieantrag dem
Beteiligungsnehmer sowie dem Betei-
ligungsgeber bekannt. Die Bewilligung
kann mit Nebenbestimmungen, insbe-
sondere mit einem Widerrufsvorbehalt,
versehen sein. Die Übernahme der Ga-
rantie kann im Einzelfall von Bedingun-
gen und Auflagen abhängig gemacht
werden.

5.7.2 Eine Bewilligung wird unwirksam,
wenn nicht innerhalb von drei Mona-
ten nach deren schriftlicher Bekanntga-
be ein Beteiligungsvertrag abgeschlos-
sen und der PwC zugeleitet worden ist.
In Einzelfällen kann, bei Vorliegen ei-
ner überzeugenden Begründung, Frist-
verlängerung gewährt werden.

5.7.3 Beteiligungsnehmer und Beteiligungs-
geber sind verpflichtet, vor Aushändi-
gung der Garantieurkunde eintretende/
bekannt werdende wesentliche Verände-
rungen – insbesondere Verschlechterun-
gen – der wirtschaftlichen Verhältnis-
se, wie sie sich aus den Antragsunterla-
gen ergeben haben oder in der Sitzung
des Landesgarantieausschusses darge-
stellt wurden, unverzüglich anzuzeigen.

5.7.4 Kommt der Beteiligungsgeber dieser
Verpflichtung nach Nummer 5.7.3 nicht
nach, hat dies den Widerruf der bewil-
ligten Garantie zur Folge; folgt der Be-
teiligungsnehmer dieser Verpflichtung
zur Unterrichtung nicht, kann das Land
vom Beteiligungsgeber eine außeror-
dentliche Kündigung des Beteiligungs-
vertrages verlangen, ein entsprechendes
außerordentliches Kündigungsrecht ist
von den Vertragsparteien zu vereinbaren.

5.8 Nach Bewilligung der Garantie durch
das Finanzministerium fordert die PwC

den Beteiligungsgeber auf, einen schrift-
lichen Beteiligungsvertrag vorzulegen.
In diesem Vertrag müssen die von der
PwC mitgeteilten Einzelheiten und 
die „Allgemeinen Bestimmungen zum 
Beteiligungsvertrag und zum Garan-
tieverhältnis“ (Anlage) berücksichtigt
sein.

5.8.1 Sofern der Beteiligungsvertrag die im
Zusammenhang mit der Garantiebewil-
ligung notwendigen Festlegungen
(Nr. 5.8) berücksichtigt, veranlasst die
PwC die Ausstellung der Garantie-
urkunde und übersendet diese zur Unter-
zeichnung und Eintragung in das Kapi-
talbuch für Gewährleistungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen an das Finanz-
ministerium.

5.8.2 Zum wesentlichen Inhalt der Garantie-
urkunde gehören die „Allgemeinen Be-
stimmungen zum Beteiligungsvertrag
und zum Garantieverhältnis“, soweit
im Einzelfall keine davon abweichen-
den Vereinbarungen getroffen werden.

5.8.3 Die Garantie wird wirksam, wenn
5.8.3.1 dem Beteiligungsgeber die vom Finanz-

ministerium unterzeichnete Garantie-
urkunde ausgehändigt worden ist, auf
der die Eintragung der Garantie im
Kapitalbuch für Gewährleistungen ver-
merkt ist, und

5.8.3.2 der Beteiligungsgeber die Garantie-
urkunde annimmt.
Im Fall von offenen Beteiligungen hat
der Beteiligungsgeber erforderlichen-
falls außerdem zu bestätigen, dass die
notarielle Beurkundung des unter Num-
mer 5.8 genannten Beteiligungsvertra-
ges stattgefunden hat.
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6 Vertraulichkeit
Alle Verhandlungen, Beratungen, Un-
terlagen und Auskünfte sind vertraulich
zu behandeln und dürfen Dritten ge-
genüber nicht offenbart werden. Alle an
Entscheidungen über Garantien Betei-
ligten sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

Allgemeine Bestimmungen 
zum Beteiligungsvertrag

und zum Garantieverhältnis
(Anlage  der Garantierichtlinie

des Landes Nordrhein-Westfalen)

1 Beteiligungsvertrag
1.1 Vorbemerkung

Die Formulierung des nach Num-
mer 5.7.2 der „Richtlinie des Landes
NRW für Garantien von Beteiligungen
an kleinen und mittleren Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft“ (im Fol-
genden als Richtlinie bezeichnet) der
PwC vorzulegenden schriftlichen Be-
teiligungsvertrages bleibt dem Beteili-
gungsgeber (Kapitalbeteiligungsge-
sellschaft, im Folgenden KBG genannt)
überlassen, der die Verantwortung für
die Ordnungsmäßigkeit,Richtigkeit und
Vollständigkeit des Vertrages trägt.

1.2 Vertragsregelungen
1.2.1 Der Beteiligungsvertrag muss so aus-

gestaltet sein, dass die in der Richtlinie
festgelegten Grundsätze – insbesonde-
re soweit Nummer 4 Einzelregelungen
trifft – darin ihren Niederschlag finden.
Im Übrigen darf er nicht anders ausge-
staltet sein, als er ohne Garantie aus-

gestaltet worden wäre, und ist unter Be-
achtung der Garantiezusage des Lan-
des auszufertigen.
Außerdem ist dem Beteiligungsvertrag
insbesondere bei Vorhaben nach Num-
mer3.5.1 der Garantierichtlinie eine Pla-
nung über den zeitlichen Ablauf des Ent-
wicklungsvorhabens beizufügen. Die-
ser Planung sollen die Entwicklungs-
teilschritte und die entsprechenden er-
forderlichen Finanzierungsteilbeträge
zugrunde liegen. Die Valutierung der Ka-
pitalbeteiligung hat sich am Erreichen
der Teilziele zu orientieren; werden
Zwischenziele nicht in dem geplanten
Zeitraum erreicht, ist der Fortgang der
Mittelauszahlung mit dem Land (PwC)
abzustimmen.

1.2.2 Er ist innerhalb von drei Monaten nach
Zugang der Garantiezusage abzuschlie-
ßen und der PwC unverzüglich zu über-
senden. In Ausnahmefällen kann Frist-
verlängerung beantragt und von der
PwC im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium gewährt werden.

2 Stellung der Kapitalbeteiligungsge-
sellschaft gegenüber dem Land

2.1 Sorgfaltspflicht
Die KBG ist verpflichtet, bei Eingehen
der Beteiligung, ihrer Verwaltung so-
wie ihrer Abwicklung die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Kaufmanns unter Be-
achtung der Richtlinie und der Bestim-
mungen der Garantieerklärung anzu-
wenden.

2.2 Sie hat eine entsprechend Nummer 2.2
der Richtlinie lautende Verpflichtungs-
erklärung gegenüber der PwC als Be-
auftragte des Landes abzugeben.
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2.3 Berichtspflicht
2.3.1 Bis spätestens 15. Januar jeden Jahres

ist der PwC die Höhe der am 31. Dezem-
ber des Vorjahres jeweils garantierten
Beteiligung zu melden.

2.3.2 Der PwC ist nach Ablauf eines jeden
Geschäftsjahres der von einem Wirt-
schaftsprüfer, einem vereidigten Buch-
prüfer oder einem Angehörigen der steu-
erberatenden Berufe aufgestellte, auf
Anforderung testierte Jahresabschluss
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung) des Beteiligungsnehmers mit ei-
ner Stellungnahme der KBG unverzüg-
lich zuzusenden.

2.3.3 Der PwC ist unverzüglich mitzuteilen,
wenn
a) der Beteiligungsnehmer wesentli-

che Bestimmungen des Beteili-
gungsvertrages verletzt hat. Außer-
dem sind der PwC alle sonst für das
Beteiligungsverhältnis bedeutsa-
men Ereignisse mitzuteilen. Das
gilt beispielsweise, wenn

aa) der Beteiligungsnehmer mit der
Zahlung der vereinbarten Beteili-
gungsentgelte länger als zwei Mo-
nate in Verzug geraten ist,

ab) die Angaben des Beteiligungs-
nehmers über seine Vermögens-
verhältnisse sich nachträglich als
unrichtig oder unvollständig er-
weisen,

ac) in der Gesellschaft, an der die KBG
sich beteiligt hat, Auseinanderset-
zungen mit den übrigen Gesellschaf-
tern drohen,

ad) die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Beteili-
gungsnehmers oder eines Gesell-
schafters beantragt wird,

ae) sonstige Umstände bekannt werden,
durch die nach Ansicht der KBG die
vertragsmäßige Abwicklung der Be-
teiligung gefährdet wird,

af) der Beteiligungsnehmer den Be-
trieb aufgibt,

ag) ein Vertragspartner die Beteiligung
kündigt oder anderweitig zu been-
den sucht,

b) der Beteiligungsnehmer seinen Be-
trieb außerhalb des Landes Nord-
rhein-Westfalen verlegt.

2.4 Prüfung/Auskunftserteilung
2.4.1 Die KBG hat jederzeit eine Prüfung der

sich auf die garantierte Beteiligung be-
ziehenden Unterlagen durch das Land
Nordrhein-Westfalen oder dessen Beauf-
tragte und den Landesrechnungshof zu
dulden.

2.4.2 Sie hat den genannten Stellen jederzeit
die im Zusammenhang mit der Garan-
tie erbetenen Auskünfte zu erteilen.

2.5 Beendigung der Beteiligung
2.5.1 Die KBG darf die Beteiligung nur im

Einvernehmen mit dem Land kündi-
gen, aufgeben, veräußern oder ander-
weitig beenden.
Falls ein Verkauf der Anteile nicht mög-
lich ist, sind Verhandlungen zwischen
dem Land und der KBG über die Ab-
wicklung der Garantie aufzunehmen.

2.5.2 Das Land kann die Beendigung der Be-
teiligung durch die KBG verlangen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

2.5.3 Wenn die KBG in den Fällen der Num-
mer 2.5.1 und 2.5.2 die Beteiligung
gleichwohl nicht beendet, wird das 
Land von seiner Garantieverpflichtung
frei.
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3 Stellung des Beteiligungsnehmers
gegenüber der Kapitalbeteiligungsge-
sellschaft und gegenüber dem Land
Es ist Aufgabe der KBG, entsprechen-
de vertragliche Regelungen mit dem Be-
teiligungsnehmer bzw. seinen Gesell-
schaftern zu treffen.

3.1 Auskünfte
Der Beteiligungsnehmer hat
a) der KBG und der PwC auf Verlan-

gen jederzeit Auskunft über seine
Geschäfts- und Betriebsverhältnisse
zu erteilen und der KBG jeweils in-
nerhalb der ersten sechs Monate des
folgenden Geschäftsjahres den von
einem Wirtschaftsprüfer, einem ver-
eidigten Buchprüfer oder einem An-
gehörigen der steuerberatenden Be-
rufe aufgestellten, auf Anforderung
testierten Jahresabschluss (Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung)
in zweifacher Ausfertigung zu über-
geben. Darüber hinaus können die
KBG und die PwC Zwischenab-
schlüsse und sonstige Angaben über
die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Beteiligungsnehmers anfordern;

b) der KBG alle für das Beteiligungs-
verhältnis bedeutsamen Ereignisse
unverzüglich mitzuteilen.

3.2 Zustimmung
3.2.1 Der Beteiligungsnehmer hat bei fol-

genden Maßnahmen die Zustimmung
der KBG einzuholen:
a) Veränderung des Kreises der Gesell-

schafter oder der Teilhaber
b) Änderungen in der Geschäftsfüh-

rung oder bei ähnlich leitenden Per-
sonen

c) Erwerb, Veräußerung und Belastung
von Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten in wesentlichem
Umfang

d) wesentliche Erweiterung oder Ein-
schränkung der technischen Be-
triebskapazität sowie wesentliche
Änderungen des Geschäftszweiges

e) Abschluss von Rechtsgeschäften
außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs, insbesondere Betei-
ligung an anderen Unternehmungen

f) Abschluss von Betriebsüberlassungs-
und -pachtverträgen, von Interessen-
gemeinschafts- oder Organverträgen
und ähnlichen über den üblichen Ge-
schäftsbetrieb hinausgehenden Ge-
schäften.

3.2.2 Soweit die Maßnahmen nach Num-
mer 3.2.1 nicht vom Beteiligungsneh-
mer veranlasst sind, hat er diese unver-
züglich der KBG anzuzeigen.

3.3 Besichtigungsrecht, Überprüfung
Die KBG und die PwC sowie ihre Be-
auftragten haben jederzeit das Recht,den
Betrieb zu besichtigen. Sie haben fer-
ner das Recht, die Jahresabschlüsse so-
wie das gesamte Rechnungswesen ein-
schließlich der dazugehörigen Ge-
schäftsvorfälle entweder selbst oder
durch einen Beauftragten auf Kosten des
Beteiligungsnehmers überprüfen zu las-
sen, wenn das Testat für die Jahresab-
schlüsse nicht beigebracht, einge-
schränkt oder verweigert worden ist.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn
der Beteiligungsnehmer seinen Ver-
pflichtungen nach Nummer 3.1 nicht
nachkommt.
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3.4 Außerordentliche Kündigung bei stil-
len Beteiligungen
Der Beteiligungsnehmer hat anzuer-
kennen, dass die stille Beteiligung aus
wichtigem Grund von der KBG jeder-
zeit fristlos gekündigt werden kann. So-
weit die Einlage noch nicht oder nicht
voll geleistet ist, wird die KBG außer-
dem von ihrer Einlageverpflichtung be-
freit. Als wichtiger Grund gilt insbe-
sondere,

3.4.1 wenn der Beteiligungsnehmer wesent-
liche Verpflichtungen aus dem Beteili-
gungsvertrag verletzt,

3.4.2 wenn beim Beteiligungsnehmer Um-
stände eintreten, die nach Ansicht der
KBG die Beteiligung als gefährdet er-
scheinen lassen,

3.4.3 wenn der Beteiligungsnehmer ohne Zu-
stimmung der KBG seinen derzeitigen
Geschäftsbetrieb vollständig oder zu
einem wesentlichen Teil einstellt, sei-
ne Anlagen oder die Ausrüstung seiner
Anlagen vollständig oder zu einem 
wesentlichen Teil von dem jetzigen Be-
triebsort entfernt, verpachtet, verkauft
oder sonstwie überträgt oder den Sitz
seiner Verwaltung nach außerhalb des
Landes Nordrhein-Westfalen verlegt.

3.5 Prüfung
3.5.1 Der Beteiligungsnehmer ist verpflich-

tet, jederzeit eine Prüfung durch die un-
ter Nummer2.4.1 genannten Stellen oder
deren Beauftragte zu dulden.

3.5.2 Desgleichen hat er den genannten Stel-
len oder deren Beauftragten die von ihm
im Zusammenhang mit der Garantie er-
betenen Auskünfte zu erteilen.

3.5.3 Der Beteiligungsnehmer gestattet, dass
das Finanzministerium des Landes

Nordrhein-Westfalen im Falle der Kün-
digung aus wichtigem Grund, der beim
Beteiligungsnehmer liegt, und einer
deshalb drohenden Inanspruchnahme
des Landes Auskünfte beim Finanzamt
einholt.

3.6 Entbindung der KBG von ihrer
Schweigepflicht
Der Beteiligungsnehmer hat sich damit
einverstanden zu erklären,dass die KBG
dem Land und den zur Prüfung berufe-
nen Organen des Landes alle notwen-
digen Auskünfte gibt.

3.7 Privatentnahmen/Gewinnausschüt-
tungen
Die Privatentnahmen/Gewinnausschüt-
tungen sind so zu bemessen, dass der
Beteiligungsnehmer seine Verpflichtun-
gen aus der Beteiligung erfüllen kann
und eine angemessene Eigenkapitalbil-
dung erfolgt.

3.8 Versicherungen
Der Beteiligungsnehmer hat seinen Be-
trieb branchenüblich in ausreichendem
Umfange zu versichern.

3.9 Prüfungskosten
Der Beteiligungsnehmer hat die Kosten
der Prüfung nach Nummer 2.4.1 und
Nummer 3.6.1 aus Gründen, die beim
Beteiligungsnehmer liegen, zu tragen.

3.10 Ablösung der stillen Beteiligung
3.10.1 Nach Ablauf der vereinbarten Zeit ist

der Beteiligungsbetrag zum Nennwert
zuzüglich ausstehender Beteiligungsent-
gelte zurückzuzahlen. Das gleiche gilt
im Falle der vorzeitigen Kündigung

DAS LAND BÜRGT60

B rgschaften G4  19.11.2003 11:41 Uhr  Seite 60



durch den Beteiligungsnehmer und der
außerordentlichen Kündigung gemäß
Nummer 3.4.

3.10.2 Für den Fall der vorzeitigen Kündigung
kann ein Agio vereinbart werden.

4 Inanspruchnahme des Landes aus der
Beteiligungsgarantie

4.1 Das Land kann bei einer stillen Beteili-
gung in Anspruch genommen werden,
wenn

4.1.1 feststeht, dass die stille Beteiligung ver-
loren oder nach Ablauf eines Jahres seit
Fälligkeit oder Eintritt der Auflösung
des Unternehmens oder Abschluss des
Liquidationsvergleichs über das Unter-
nehmen nicht zurückgezahlt ist,

4.1.2 die Gesamtabrechnung der stillen Be-
teiligung nach ihrer Beendigung erge-
ben hat, dass die im Rahmen der Richt-
linie vertraglich begründeten Ansprü-
che der KBG auf Beteiligung am Er-
trag des Unternehmens nicht oder nicht
in vollem Umfang befriedigt worden
sind.

4.1.3 Kommen Ansprüche nach Nummer4.1.1
und Nummer 4.1.2 in Betracht, so sind
sie zusammen geltend zu machen.

4.2 Das Land kann bei einer offenen Betei-
ligung in Anspruch genommen werden,
wenn die Beteiligung beendet worden
ist und der bei Erwerb der Geschäftsan-
teile gezahlte Preis durch die im Zusam-
menhang mit der Beendigung empfan-
genen Leistungen unterschritten wor-
den ist oder im Einzelfall in Absprache
mit dem Land die Voraussetzungen für
eine Inanspruchnahme des Landes ein-
vernehmlich festgestellt wurden. Auf
Verlangen hat die KBG die Angemes-
senheit von Vereinbarungen im Zusam-

menhang mit der Beendigung der Be-
teiligung nachzuweisen.

4.3 Das Land kann auf die voraussichtlich
zu leistende Garantieschuld Abschlag-
zahlungen entrichten.

4.4 Vereinbarungen zwischen der KBG und
dem Beteiligungsnehmer zum Nach-
teil des Garanten bleiben außer Be-
tracht.

4.5 Abtretung verfügbarer Ansprüche
Bei Inanspruchnahme der Garantie hat
die KBG einen Anteil der ihr etwa ge-
gen den Beteiligungsnehmer noch zu-
stehenden Ansprüche aus dem Beteili-
gungsverhältnis an das Land abzutre-
ten. Für die Bemessung dieses Anteils
ist das Verhältnis des garantierten Teils
der Beteiligung zur Gesamtbeteiligung
zugrunde zu legen. Die KBG hat den
abgetretenen Anteil treuhänderisch für
das Land zu verwalten. Stehen der KBG
Sicherungsgegenstände zur Verfügung,
so ist das Land am Verwertungserlös im
Verhältnis des garantierten zum nicht
garantierten Teil zu beteiligen.

4.6 Sorgfaltspflicht
Die KBG hat sich ggf. auch nach Fäl-
ligwerden der Beteiligung mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns um
Rückzahlung der fälligen Beträge zu be-
mühen.

4.7 Freistellung des Landes
Das Land wird aus seiner Beteiligungs-
garantie insoweit frei, als die KBG eine
ihr auferlegte Verpflichtung schuldhaft
nicht erfüllt und dadurch ein Ausfall oder
eine Ausfallerhöhung eintritt; es sei
denn, die KBG kann beweisen, dass der
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Ausfall oder die Ausfallerhöhung auch
ohne ihre Pflichtverletzung eingetreten
wäre.

5 Kosten
5.1 Antragsgebühr

Die Antragsteller haben bei Antrag-
stellung einmalig 1,0 % des beantrag-
ten Garantiebetrages, mindestens je-
doch 255,65 EUR und höchstens
25 564,59EUR zu entrichten. Dieses An-
tragsentgelt ist mit der Antragstellung
fällig und auch im Fall der Rücknahme
oder Ablehnung des Garantieantrages
zu zahlen.

5.2 Garantieprovision bei stillen Beteili-
gungen
Das Land erhebt jährlich eine Provision
von 0,5 % des Garantiebetrages bzw. des
verbliebenen Garantiebetrages. Der Pro-
visionsanspruch entsteht mit der Aus-
händigung der Garantieerklärung an die
KBG und ist auch mit der Aushändi-
gung der Garantieerklärung fällig. Die
späteren Provisionen sind bis zum 10.Ja-
nuar eines jeden neuen Kalenderjahres
zu zahlen; die laufende Provision wird
letztmalig für das Kalenderjahr erho-
ben, in dem die Garantieurkunde als er-
ledigt zurückgegeben wird bzw. bei In-
anspruchnahme des Landes.

5.3 Garantieprovision bei offenen Betei-
ligungen
Das Land erhebt jährlich eine Provision
von 0,5 % des Garantiebetrages bzw. des
verbliebenen Garantiebetrages.
Grundsätzlich beansprucht das Land ei-
nen Anteil an den auf die KBG entfallen-
den Gewinnansprüchen aus einer garan-

tierten Beteiligung und an evtl. anfal-
lenden Veräußerungserlösen bei Been-
digung einer garantierten Beteiligung.
In Fällen, in denen eine KBG keine Ge-
winnausschüttungen vornimmt und die
stehen gelassenen Gewinne der Ge-
währung weiterer landesgarantierter Be-
teiligungen dienen, verzichtet das Land
auf dieses Recht.
Wenn Gewinnausschüttungen vorge-
nommen werden, ist das Land hieran
nach Berücksichtigung einer kalkula-
torischen Rendite von 8 % p. a. des
durchschnittlich gebundenen Beteili-
gungskapitals mit dem gewogenen
Durchschnitt seiner Risikoübernahmen
zu beteiligen.
In den übrigen Fällen ist im jeweiligen
Garantiefall eine entsprechende Ver-
einbarung mit der KBG zu treffen.

5.4 Das Land als Garantiegeber behält sich
vor, bei wesentlichen Änderungen ei-
ner bereits bewilligten Landesgarantie,
die von den Antragstellern zu vertreten
sind, und im Falle der Fristverlängerung
nach Nummer 1.2.2 ein Bearbeitungs-
entgelt bis zur Höhe des unter Num-
mer 5.1 geregelten Antragsentgelts zu
erheben.

6 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle
aus der Garantieübernahme sich erge-
benden Ansprüche ist Düsseldorf.
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Weitere Information
Programm „Impulse für die Wirtschaft“

Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
gibt unter dem Titel „Impulse für die Wirt-

schaft“ eine Broschüre heraus, in der Sie in
sechs Förderbausteinen die wesentlichen För-
dermaßnahmen für kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie für Existenzgründerinnen und
Existenzgründer in NRW finden. 
Einige Förderprogramme gelten gegenwärtig
angesichts der schwierigen Haushaltslage des
Landes allerdings nur in speziellen Förderre-
gionen (Ziel-2-Gebieten) bzw. sind zeitwei-
lig ausgesetzt. Das Service-Center-Mittelstand 

(SCM) unter (01 80) 130 130-0 gibt Auskunft
darüber, für welche Förderprogramme dies zu-
trifft. Das SCM nennt auch regionale Ansprech-
partner, die kostenlos zu Förderfragen beraten.

Bezugsquelle der Broschüre:
Gemeinnützige Werkstätten Neuss (GWN),Holz-
heimer Weg 42, 41464 Neuss, Fax: (0 21 31)
74 50 21 32, Tel.: Call NRW (0 18 03) 100 114,
www.mwa.nrw.de
Bitte bei Bestellung die Veröffentlichungsnr.
1230 angeben.

Inhalt der Broschüre:
n Beratung

Finanzielle Zuschüsse für
– Gründungs- und Festigungsberatung neu gegründe-

ter Unternehmen
– Potenzialberatung
– Arbeitszeitberatung
– betriebliche Reorganisationsberatung/Qualifizie-

rung für integrierte Organisations- und Personal-
entwicklung im Rahmen von Verbundprojekten

n Gründung und Wachstum
Finanzierungshilfen für kleine und mittlere Unter-
nehmen

– Kredite und Haftungsfreistellungen
– Bürgschaften
– Zuschüsse (Meistergründungsprämie, Gründungs-

prämie, Zuschüsse für arbeitsplatzschaffende und
-sichernde Investitionen)

n Auslandsmärkte
Erschließung von Auslandsmärkten durch Zuschüs-
se im Rahmen der

– Außenwirtschaftsberatung
– Auslandsmesseförderung (Firmengemeinschafts-

stände, Kleingruppenförderung)

n Technologie – Technologie- und Investitionspro-
gramm NRW (TIP) –
Hilfestellung bei der Erschließung dynamischer und
wachstumsstarker Innovations- und Technologie-
felder durch

– Projektförderung
– innovativen Personaltransfer

n Regionale Wirtschaftsförderung NRW – Regionales
Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP) –
Zuschüsse für kleine und mittlere Unternehmen in
regionalen Förderschwerpunkten des Landes

– zu Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen
– zum erstmaligen Erwerb/zur erstmaligen Errichtung

eigener Räumlichkeiten in der Gründungsphase
– zur Umstellung/Rationalisierung von Unternehmen
– zur Übernahme stillgelegter oder von Stilllegung

bedrohter Betriebe

n Energie – Rationelle Energienutzung in Unter-
nehmen (REN-Programm) –
Förderung privatwirtschaftlicher Initiativen, die
zum Einsatz neuer Technologien zur rationellen
Energieverwendung und Nutzung unerschöpfli-
cher Energiequellen führen.
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Benutzerhinweis

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums des Landes Nord-
rhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhel-
fern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für die
Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäi-
schen Parlaments. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Infor-
mationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informa-
tionen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwer-
bung. 
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zu-
gegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise
verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen
verstanden werden könnte. 
Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu ver-
wenden.
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